
Antrag 

der Abqeordneten Dr. Nowotny, Dr. Stummvoll 

und KOllegen 

... 
XOCGP. .. NR 

.. 110ß JA 

..... 1 3. Nov. 1995 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopol neu qere­

gelt wird, und mit dem das Krieqsopferversorqunqsqesetz 1957, 

das opferfürsorgeqesetz und das Heeresversorqungsgesetz qeändert 

werden (Tabakmonopolgesetz 1996 - TabMG 1996) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopol neu geregelt wird, und mit 

dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgege­

setz und das Heeresversorgungsgesetz geändert werden 

(Tabakmonopolgesetz 1996 - TabMG 1996) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Tabakmonopolgesetz 1996 

1.  Allgemeines 

Gegenstände des Tabakmonopols 

§ 1 .  (1) Tabakerzeugnisse sind im Monopolgebiet nach den Be­

stimmungen dieses Bundesgesetzes dem Bund als Monopolgegenstände 

vorbehalten. 

(2) Tabakerzeugnisse im sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

1. Tabakwaren im Sinne des § 2 des Tabaksteuergesetzes 1995, 

BGB1. Nr. 704 /1994 ;  

2.  Kau- und Schnupftabake, auch wenn sie nur zum Teil aus Ta­

bak bestehen. 
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(3) Monopolgebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das 

Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der ortsgemeinden Jungholz 

(Tirol) und Mittelberg (Vorarlberg) . 

(4) Drittstaat im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Gebiet 

außerhalb des Gebietes der Europäischen Gemeinschaft. 

Einfuhr von Tabakerzeugnissen aus Drittstaaten 

§ 2. (1) Die Überführung von Tabakerzeugnissen in den zoll­

rechtlich freien Verkehr zu gewerblichen Zwecken ist im Monopol­

gebiet verboten, soweit nicht Abs. 2 Ausnahmen vorsieht. 

(2) Vom Verbot des Abs. 1 sind Tabakerzeugnisse ausgenommen, 

1. die für die Monopolverwaltung als Empfänger eingeführt 

werden, oder 

2.  die von jeglichen Eingangsabgaben freizulassen sind, oder 

3. für die eine monopolbehördliche Einfuhrbewilligung 

(Abs. 3) erteilt wurde. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat auf Antrag die Ein­

fuhr von Tabakerzeugnissen zu bewilligen, insoweit dieselben für 

den eigenen Bedarf des Empfängers und n icht zum Handel bestimmt 

sind. 

Monopolverwaltung 

§ 3. (1) soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes be­

stimmt ist, obliegt die Verwaltung des Tabakmonopols der Austria 

Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. Österreichische Tabakregie 

(im folgenden Austria Tabakwerke AG genannt) und der Monopolver­

waltung GmbH (S 13). 

, 
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(2) Zu der Verwaltung, die von der Austria Tabakwerke AG zu 

besorgen ist, gehören insbesondere die gewerbliche Einfuhr, die 

gewerbliche Herstellung von sowie der Großhandel mit Tabakerzeug­

nissen. 

Herstellung von Tabakerzeugnissen 

§ 4. (1) Die gewerbliche Herstellung von Tabakerzeugnissen 

im Monopolgebiet ist der Austria Tabakwerke AG vorbehalten. 

(2) Es ist verboten, ohne Einverständnis der Austria Tabak­

werke AG Tabakerzeugnisse gewerblich herzustellen. 

(3) Bei der Erklärung des Einverständnisses zur gewerblichen 

Herstellung von Tabakerzeugnissen hat die Gesellschaft nach kauf­

männischen Grundsätzen vorzugehen. 

Handel mit Tabakerzeugnissen 

§ 5 .  (1) Der Großhandel mit Tabakerzeugnissen ist den nach 

§ 6 berechtigten Personen oder Personenvereinigungen vorbehalten. 

Großhandel im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der gewerbliche 

Vertrieb von Tabakerzeugnissen im Monopolgebiet, der nicht auf 

Grund eines Bestellungsvertrages (§ 34 Abs. 1) betrieben wird 

oder nicht gemäß Abs. 5 oder § 4 0  Abs. 1 erlaubt ist. 

( 2) Der Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen ist, soweit in 

diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, den Tabaktrafi­

kanten vorbehalten. Kleinhandel im Sinne dieses Bundesgesetzes 

ist die entgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen an Verbraucher 

im Monopolgebiet, die auf Grund eines Bestellungsvertrages er­

folgt. 
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(3) Der Handel mit Tabakerzeugnissen ist verboten, soweit er 

nicht auf Grund einer Bestellung zum Tabaktrafikanten oder einer 

Bewilligung als Großhändler (§ 6) betrieben wird oder nicht gemäß 

Abs. 5 oder § 40 Abs. 1 erlaubt ist. 

(4) Handel im sinne des Abs. 3 ist das gewerbsmäßige Inver­

kehrbringen von Tabakerzeugnissen im Monopolgebiet. 

(5) Kann die Abgabe von Tabakerzeugnissen unter Freilassung 

von der Tabaksteuer erfolgen, dürfen solche Tabakerzeugnisse im 

Rahmen der diplomatischen und berufskonsularischen Beziehungen 

und zur Durchführung zwischenstaatlicher Verträge sowie auf Flug­

häfen, in Flugzeugen und auf Donauschiffen an Reisende und als 

Bordvorrat abgegeben werden. 

2. Großhandel mit Tabakerzeugnissen 

Bewilligung zum Großhandel 

S 6. (1) Großhändler im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der­

jenige, dem die Bewilligung zum Großhandel erteilt wurde. 

(2) Die Bewilligung zum Großhandel mit Tabakerzeugnissen ist 

nur Personen oder Personenvereinigungen zu erteilen, die 

1. ihren Sitz oder Hauptwohnsitz im Gebiet der Europäischen 

Gemeinschaft haben, 

2. Inhaber eines im Monopolgebiet gelegenen Steuerlagers ge­

mäß § 13 Abs. 2 des Tabaksteuergesetzes 1995 oder berech­

tigte Empfänger gemäß § 19 des Tabaksteuergesetzes 1995 

sind, es sei denn, es werden ausschließlich Kau- und 

Schnupftabake gehandelt, 
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3. eine Gewerbeberechtigung zur Ausübung des Handelsgewerbes 

gemäß § 1 24 Z 11 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, 

besitzen, 

4. nicht Tabaktrafikanten sind und weder rechtlich noch fak­

tisch kontrollierend an einem Unternehmen beteiligt sind, 

das eine Tabaktrafik führt, 

5� über geeignete Räumlichkeiten zur Lagerung der Tabaker­

zeugnisse verfügen und 

6 .  Geschäfts- und Lieferbedingungen gemäß § 10 Abs. 1 und 2 

festgelegt haben. 

(3) Die im Abs. 2 Z 1 und 4 angeführten Voraussetzungen müs­

sen auch auf die zur Geschäftsführung befugten Personen zutref­

fen. 

(4) Werden ausschließlich Kau- und Schnupftabake gehandelt, 

darf die Bewilligung zum Großhandel außerdem nur erteilt werden, 

wenn der Bewerber ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führt, 

rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellt und gegen seine steuerli­

che Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. 

Erteilung und Erlöschen 

der Bewilligung zum Großhandel 

S 7. (1) Die Erteilung der Bewilligung zum Großhandel mit 

Tabakerzeugnissen obliegt dem Bundesminister für Finanzen. Er 

kann notwendige Ermittlungen auch durch die ihm unterstellten Be­

hörden vornehmen lassen. 

(2) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung muß alle Anga­

ben über die für die Erteilung der Bewilligung geforderten Vor­

aussetzungen enthalten; beizufügen sind die Unterlagen für den 

Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben. weiters ist an-
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zugeben, welche Tabakerzeugnisse (Gattung und Markenbezeichnung) 

gehandelt werden sollen. 

(3) Der Bewilligungsinhaber ist verpflichtet, dem Bundesmi­

nister für Finanzen jede Änderung, die zu einem widerruf der Be­

willigung führen könnte, und jede Ausweitung oder Einschränkung 

der gehandelten Tabakerzeugnisse unverzüglich anzuzeigen. Mit der 

Anzeige der Einstellung des vertriebes bestimmter Tabakerzeug­

nisse erlischt die Lieferverpflichtung gemäß § 8 Abs. 1. 

(4) Die Bewilligung zum Großhandel erlischt: 

1- durch Widerruf der Bewilligung; 

2. durch Verzicht; 

3. durch Erlöschen der Bewilligung zur Führung eines steuer-

lagers oder der Bewilligung als berechtigter Empfänger. 

( 5) Die Bewilligung ist zu widerrufen: 

1. wenn nachträglich Tatsachen eingetreten sind, bei deren 

Vorliegen im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung der 

Antrag abzuweisen gewesen wäre; 

2. wenn der Großhändler gegen Bestimmungen des Abs. 3 oder 

der §§ 8 bis 10 verstößt und der Verstoß geeignet ist, 

massive Wettbewerbsverzerrungen oder eine wesentliche Be­

einträchtigung von Monopolinteressen zu bewirken. 

(6) Das Bundesministerium für Finanzen hat dem Bundesgremium 

der Tabaktrafikanten und der Monopolverwaltung GmbH über jede er­

teilte Bewilligung, ausgenommen jene, die nicht zur Belieferung 

von Tabaktrafikanten mit Tabakerzeugnissen berechtigen, Name und 

die für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift des Bewilli­

gungsinhabers sowie jede diesbezügliche Änderung und das Erlö­

schen der Bewilligung bekanntzugeben. 
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Pflichten des Großhändlers 

§ 8. (1) Der Großhändler hat Tabakerzeugnisse, die er im Mo­

nopolgebiet an Tabaktrafikanten abgeben will, auf Bestellung al­

len Tabaktrafikanten zu den gleichen Bedingungen zu liefern. Für 

alle Bestellungen in üblichen Gebindegrößen besteht eine Liefer­

verpflichtung. Die Lieferungen haben spätestens innerhalb von 

drei Wochen ab Bestellungseingang zu erfolgen. 

(2) Die entgeltliche Abgabe von Tabakerzeugnissen durch 

Großhändler an Verbraucher ist verboten, ausgenommen in den Fäl­

len, in denen eine tabaksteuerfreie Abgabe zulässig ist. 

( 3 )  Der Großhandel darf nur in jenen Räumlichkeiten betrie­

ben werden, die zum Steuer lager oder zum Betrieb des berechtigten 

Empfängers gehören. 

(4) Der Großhändler hat, ausgenommen im Falle der Selbstab­

holung, auf seine Kosten und auf seine Gefahr die Lieferung an 

Tabaktrafikanten an den Standort der Tabaktrafik auszuführen. Ko­

sten für die Zustellung dürfen nicht in Rechnung gestellt werden. 

Werden Tabakerzeugnisse durch den Tabaktrafikanten abgeholt, so 

darf der Großhändler keine Vergütungen für ersparte Transportko­

sten gewähren. 

(5) Der Lieferpreis ohne Umsatzsteuer errechnet sich aus dem 

Kleinverkaufspreis (§ 9) vermindert um die jeweilige Handels­

spanne (§ 3 8 )  und die auf den Kleinverkaufspreis entfallende Um­

satzsteuer. Das Anbieten und Gewähren direkter und indirekter 

Vorteile, wie Rabatte, Skonti, Zugaben jeder Art und Zahlungs­

ziele, ist verboten. 

(6) Dem Tabaktrafikanten steht eine Handelsspanne gemäß § 3 8  

zu. 
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(7) Der Großhändler hat über jede Lieferung von Tabakerzeug­

nissen einen Beleg zu erteilen, aus dem folgende Angaben zu erse-

hen sein müssen: 

1. Name und Anschrift des Großhändlers; 

2. Name und Anschrift des Empfängers; 

3. Ausstellungsdatum; 

4. Lieferdatumi 

5. Art, Menge und Lieferpreis der gelieferten Tabakerzeug-

nisse; die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. 

Der Empfänger hat den Beleg zu seinen Aufzeichnungen zu neh­

men. Der Großhändler hat eine Durchschrift (Abschrift) zu seinen 

AUfzeichnungen zu nehmen. Auf die Durchschriften oder Abschriften 

ist § 132 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung, BGB1. Nr. 194/1961, 

anwendbar. 

( 8 )  Der Kaufpreis ist spätestens binnen zwei Werktagen ge­

rechnet ab Lieferung (Zustellung) zu entrichten. 

Kleinverkaufspreise 

§ 9. (1) Die Preise, zu denen Tabakerzeugnisse von Tabaktra­

fikanten im Monopolgebiet verkauft werden dürfen, sind vom Groß­

händler, der diese Tabakerzeugnisse im Monopolgebiet in den Ver­

kehr bringen will, zu bestimmen und über Antrag des Großhändlers 

vom Bundesministerium für Finanzen im Amtsblatt zur Wiener Zei­

tung zu veröffentlichen. Vor Veröffentlichung des jeweiligen 

Preises ist ein Verkauf von Tabakerzeugnissen durch Großhändler 

an Tabaktrafikanten verboten. 

(2) Bei Preisänderungen gilt Abs. 1, erster Satz, sinngemäß. 

Vor Veröffentlichung des jeweiligen Preises ist ein Verkauf von 

Tabakerzeugnissen durch den Tabaktrafikanten zu den neuen Preisen 

verboten. 

408/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)8 von 69

www.parlament.gv.at



9 

Geschäfts- und Lieferbedingungen 

§ 10. (1) Jeder Großhändler hat verbindlich allgemeine Ge­

schäfts- und Lieferbedingungen festzulegen, die die Geschäftsbe­

ziehungen zu den Tabaktrafikanten regeln. Diese Bestimmungen müs­

sen insbesondere vorsehen 

1. die Form der Bestellung von Tabakerzeugnissen; 

2. die Art der Lieferung; 

3. die Form der Kaufpreiszahlungen, wobei die Vereinbarung 

eines Eigentumsvorbehaltes bis zur vollständigen Bezah­

lung des Kaufpreises zUlässig ist; 

4. die Vorgangsweise bei einer Bemängelung gelieferter Taba­

kerzeugnisse; 

5. nähere Bedingungen für einen Rückkauf gelieferter Tabak­

erzeugnisse. 

(2) Die festgelegten Geschäfts- und Lieferbedingungen dürfen 

keine Regelung enthalten, die zu den Bestimmungen dieses Bundes­

gesetzes im Widerspruch steht. 

(3) Die festgelegten Geschäfts- und Lieferbedingungen sowie 

jede Änderung sind unverzüglich dem Bundesministerium für Finan­

zen und dem Bundesgremium der Tabaktrafikanten vorzulegen. 

Meldepflichten 

§ 11. (1) Jeder Großhändler hat dem Bundesministerium für 

Finanzen die monatlichen Umsätze an Tabakerzeugnissen mit Tabak­

trafikanten (Menge und Wert zu Kleinverkaufspreisen) , gegliedert 

nach Gattungen, bei Zigaretten auch nach Preisklassen, und nach 

der Art der belieferten Tabaktrafiken zu melden. 
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(2) Die Meldungen nach Abs. 1 sind jeweils bis längstens zum 

Ende des darauffolgenden Kalendermonats zu erstatten. 

(3) Jeder Großhändler hat der Monopolverwaltung GmbH die 

wertmäßigen Umsätze an Tabakerzeugnissen eines Kalenderjahres ge­

gliedert nach den belieferten Tabaktrafikanten bis zum 31. Jänner 

des darauffolgenden Jahres zu melden und auf Anfrage alle Umsätze 

an Tabakerzeugnissen, die mit bestimmten Tabaktrafikanten inner­

halb bestimmter Perioden getätigt worden sind. 

Exekutive Verwertung von Tabakerzeugnissen 

§ 12. Tabakerzeugnisse, die im Zuge eines Exekutionsverfah­

rens verwertet werden sollen, dürfen nur durch freihändigen Ver­

kauf an einen Großhändler verwertet werden. Dies gilt auch für 

verfallene oder an den Bund preisgegebene Tabakerzeugnisse. 

3 .  Monopolverwaltungsgesellschaft m. b. H. 

Gründung 

§ 13. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem stammkapital 

von 1 Million Schilling zu gründen. Der sitz der Gesellschaft ist 

Wien. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, 

ist das Gesetz über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 

RGBl. Nr. 58/1906, anzuwenden. 

(2) Die Gesellschaft führt die Firma "Monopolverwaltungsge­

sellschaft mit beschränkter Haftung" (im folgenden Monopolverwal­

tung GmbH) . Ihre Anteile sind zu 100 % dem Bund vorbehalten. Die 

Verwaltung der Anteilsrechte für den Bund obliegt dem Bundesmini­

ster für Finanzen. 
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Aufgaben und Befugnisse 

der Monopolverwaltung GmbH 

§ 14 . (1) Zu der Monopolverwaltung (§ 3 Abs. 1) , die von der 

Monopolverwaltung GmbH zu besorgen ist, gehören die Angelegenhei­

ten des Kleinhandels mit Tabakerzeugnissen. Dazu zählen insbeson­

dere die Bestellung einer Zahl von Tabaktrafikanten, die zur Nah­

versorgung mit Tabakerzeugnissen erforderlich ist, und die damit 

im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. Sie hat Bewerber um 

Tabaktrafiken zu beraten und auf die Einhaltung der für den 

Kleinhandel geltenden Rechtsvorschriften und Bestellungsverträge 

zu achten. Sie hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu tref­

fen, um diese Aufgaben erfüllen zu können. 

(2) Soweit die der Monopolverwaltung GmbH übertragenen Auf­

gaben nach dem Tabakmonopolgesetz 1968, BGBl. Nr. 38, der Austria 

Tabakwerke AG (Monopolverwaltungsstellen) übertragen waren, gehen 

diese auf die Monopolverwaltung GmbH über. Die zur Durchführung 

der Aufgaben erforderlichen Daten und Unterlagen sind der Gesell­

schaft unentgeltlich zu übertragen. 

(3) Die Gesellschaft hat in der erforderlichen Anzahl Außen­

stellen einzurichten. 

(4) Die Gesellschaft hat ihre Geschäfte nach den Grundsätzen 

der ljirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zu führen. 

(5) Die Gesellschaft darf weder rechtlich noch faktisch kon­

trollierend an einem Unternehmen beteiligt sein, das Tabakerzeug­

nisse herstellt oder mit Tabakerzeugnissen handelt. 

(6) Die Gesellschaft kann sich von der Finanzprokuratur ge­

mäß dem Prokuraturgesetz, StGBI. Nr. 17 2/1945, unbeschadet der 
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Rechte und Pflichten der Gesellschaftsorgane rechtlich beraten 

und vertreten lassen. 

Meldepflichten 

S 15. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat über Anfrage dem 

Bundesministerium für Finanzen statistische Daten über die verge­

benen Tabaktrafiken zu übermitteln. 

(2) Die Gesellschaft hat jedem Großhändler alle für seine 

Tätigkeit notwendigen Daten, insbesondere die Bestellung von Ta­

baktrafikanten und das Erlöschen einer Bestellung ehestmöglich zu 

übermitteln. 

Entgelte 

S 16. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für ihre Leistungen 

Entgelte zu verlangen. Solche Entgelte sind 

1. als Pauschalentgelte für bestimmte Leistungen und 

2. als laufende Entgelte in Höhe eines Bruchteiles des Net­

topreises der an Tabaktrafikanten gelieferten Tabaker­

zeugnisse 

zu leisten. 

(2) Die Höhe der Entgelte ist in einer von der Gesellschaft 

mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen zu erlassenden 

Entgeltordnung so festzulegen, daß die Gesellschaft voraussicht­

lich ihre Kosten decken kann. Die Entgeltordnung und jede Ände­

rung sind von der Gesellschaft im Amtsblatt zur wiener Zeitung zu 

veröffentlichen. Darin ist auch die Form der Abfuhr und der Ver­

rechnung der Entgelte zu regeln. 
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( 3 )  Schuldner der nach Abs. 1 zu leistenden Entgelte sind 

der Tabaktrafikant und der Bewerber um eine Tabaktrafik. Die nach 

Abs. 1 Z 2 zu leistenden Entgelte sind durch den Großhändler dem 

Tabaktrafikanten anläßlich der Lieferung der Tabakerzeugnisse in 

Rechnung zu stellen und spätestens bis zum 2 5. des Kalendermo­

nats, der dem Monat der Lieferung folgt, vom Großhändler an die 

Gesellschaft abzuführen. Das Risiko der Einbringlichkeit der vom 

Großhändler in Rechnung gestellten Entgelte trägt die Monopolver­

waltung GmbH. Der Großhändler und der Tabaktrafikant sind ver­

pflichtet, über Verlangen der Gesellschaft die erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen. 

Datenverarbeitung 

§ 17. (1) Die Monopolverwaltung GmbH ist zur Ermittlung und 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne des Daten­

schutzgesetzes, BGBl. Nr. 56 5/1978, in dem für die Erfüllung ih­

rer Aufgaben erforderlichen Umfang berechtigt. 

(2) Die automationsunterstützte Übermittlung der von der Ge­

sellschaft ermittelten und verarbeiteten Daten an das Bundesmini­

sterium für Finanzen, das Bundesministerium für Arbeit und Sozia­

les, die gesetzlichen Interessenvertretungen der Tabaktrafikanten 

und der Großhändler, die in der Besetzungskommission vertretene 

Organisation (§ 20 Abs. 2 Z 5) sowie an das Österreichische sta­

tistische Zentralamt ist zUlässig, soweit die Daten für die Er­

füllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlich 

sind. 

Beistandspflicht 

§ 18. (1) Alle Behörden und Ämter des Bundes, die Träger der 

Sozialversicherung und die auf Grund bundesgesetzlicher Vor-
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schriften eingerichteten gesetzlichen Interessenvertretungen sind 

verpflichtet, die Monopolverwaltung GmbH in der Erfüllung ihrer 

Aufgaben durch Erteilung von Auskünften und Übermittlung von Da­

ten zu unterstützen. 

(2) Werden durch einen Großhändler oder einen Tabaktrafikan­

ten die nach § 16 Abs. 3 letzter Satz erforderlichen Auskünfte 

nicht erteilt, sind diese auf Antrag der Gesellschaft durch die 

im § 4 1  Abs. 1 genannten Behörden im Wege einer Nachschau zu er­

mitteln. 

NeuerriChtungsbeirat 

§ 19. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für die Neuerrich­

tung und Verlegung von Tabaktrafiken sowie die Neuerrichtung und 

Verlegung von Tabakwarenautomaten, die außerhalb des Standortes 

einer Tabaktrafik betrieben werden sollen, einen Beirat zu bil­

den. 

(2) Diesem Beirat gehören je ein Vertreter 

1 .  der Monopolverwaltung GmbH, 

2. des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten und 

3. des Landesgremiums der Tabaktrafikanten 

an. 

BesetzungSkommission 

§ 20. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für die Mitwirkung 

bei der Bestellung von Tabaktrafikanten für jedes Bundesland eine 

Besetzungskommission zu bilden. 

(2) Dieser Besetzungskommission gehören je ein Vertreter 

1 .  der Finanzlandesdirektion, der rechtskundig sein muß, 
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2. der Monopolverwaltung GmbH, 

3. des Bundessozialamtes, 

4. des Landesgremiums der Tabaktrafikanten und 

5. entweder der organisierten Kriegsopfer oder der organi­

sierten Behinderten, 

(3) Zur Namhaftmachung der im Abs. 2 Z 5 genannten Vertreter 

ist die gemäß § 10 Abs. 1 Z 6 des Bundesbehindertengesetzes, 

BGBl. Nr. 283/1990, vorschlagsberechtigte Dachorganisation beru­

fen. 

(4) Wenn sich unter den Bewerbern um eine Tabaktrafik, deren 

Anbote zu berücksichtigen sind, eine gemäß § 29 Abs. 3 Z 1 vor­

zugsberechtigte Person befindet, ist die Besetzungskommission um 

einen Vertreter dieses Personenkreises zu erweitern. Diese Ver­

treter sind vom Bundesminister für Arbeit und Soziales namhaft zu 

machen. 

Besetzungsoberkommission 

§ 21. (1) Die Monopolverwaltung GmbH hat für die im § 33 ge­

regelten Aufgaben eine Besetzungsoberkommission zu bilden. 

(2) Dieser Besetzungsoberkommission gehören je ein Vertreter 

1. des Bundesministeriums für Finanzen, der rechtskundig 

sein muß, 

2. der Monopolverwaltung GmbH, 

3. des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 

4. des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten und 

5. einer im § 20 Abs. 1 Z 5 bezeichneten Organisation 

an. 
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Gemeinsame Bestimmungen für 

Neuerrichtungsbeirat, Besetzungskommission 

und Besetzungsoberkommission 

S 22. (1) Die Stellen, die zur Namhaftmachung von Mitglie­

dern des Neuerrichtungsbeirates, der Besetzungskommission und der 

Besetzungsoberkommission berufen sind, haben der Monopolverwal­

tung GmbH die ständigen Mitglieder und Ersatzmitglieder bekannt­

zugeben. 

(2) Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit über die Bera­

tungen und Abstimmungen sowie über alle Umstände verpflichtet, 

die ihnen bei Ausübung ihrer Funktion zur Kenntnis gelangen und 

deren Geheimhaltung im Monopolinteresse oder im Interesse eines 

Bewerbers um eine Tabaktrafik oder eines Tabaktrafikanten gelegen 

ist. Der Vorsitzende kann einem Mitglied, das die Verschwiegen­

heitspflicht verletzt, das stimmrecht aberkennen. 

(3) Die Sitzungen finden nach Bedarf statt. Sie sind nicht 

öffentlich. Die Monopolverwaltung GmbH hat die Sitzungen anzube­

raumen und die ihr namhaft gemachten, in Betracht kommenden stän­

digen Mitglieder mindestens acht Tage vor jeder Sitzung unter Be­

kanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu verständigen. 

(4) Den Vorsitz führt im Neuerrichtungsbeirat der Vertreter 

der Monopolverwaltung GmbH, in der Besetzungskommission das von 

der Finanzlandesdirektion und in der Besetzungsoberkommission das 

vom Bundesministerium für Finanzen namhaft gemachte Mitglied. Be­

schlußfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens der Vorsitzende und 

ein weiteres Mitglied anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit 

stimmenmehrheit gefaßt. Bei stimmengleichheit entscheidet der 

Vorsitzende. 

(5) Über jede Sitzung der Besetzungskommission und der Be­

setzungsoberkommission ist eine Niederschrift aufzunehmen. Hiezu 
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kann als Schriftführer ein Mitarbeiter der Monopolverwaltung GmbH 

beigezogen werden. Für ihn gilt die Verschwiegenheitspflicht ge­

mäß Abs. 2. Die Niederschrift hat jedenfalls die Namen der Teil­

nehmer, die Beratungsgegenstände, die Beschlüsse und Abstimmungs­

ergebnisse sowie die wesentlichen Beschlußgründe zu enthalten. 

Sie ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen 

und bel der Monopolverwaltung GmbH aufzubewahren. 

(6) Personen, die Mitglieder der Besetzungskommission sind, 

dürfen der Besetzungsoberkommission nicht angehören. Dies gilt 

auch in Fällen, in denen eine Person als Mitglied der Besetzungs­

kommission an einer Entscheidung mitgewirkt hat. 

(7) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ein 

Aufwandsersatz gebührt nur· nach Maßgabe der Vorschriften, die das 

Rechtsverhältnis zwischen dem Mitglied und der Stelle, von der es 

namhaft gemacht wurde, regeln. Die Mitglieder sind in ihrer Tä­

tigkeit we isungsfrei. 

4.  Kleinhandel mit Tabakerzeugnissen 

Tabaktrafiken 

§ 23. (1) Tabaktrafiken sind Geschäfte, in denen der Klein­

handel mit Tabakerzeugnissen betrieben wird. Die Inhaber von Ta­

baktrafiken sind Tabaktrafikanten. 

(2) Ein Tabakfachgeschäft ist eine Tabaktrafik, die aus­

schließlich Tabakerzeugnisse oder neben Tabakerzeugnissen andere 

in Abs. 3 angeführte Waren nur in einem solchen Umfang führt, daß 

der Charakter eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt. 

408/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 17 von 69

www.parlament.gv.at



18 

(3) Der Inhaber eines Tabakfachgeschäftes darf, falls er die 

hiezu erforderlichen Berechtigungen besitzt, 

1. Stempelmarken, Postwertzeichen und Fahrscheine für öf­

fentliche Verkehrsmittel und Parkscheine Verkaufen, 

2. eine Lotto- und Totoannahmestelle betreiben sowie Spiel­

anteile von Lotterien und Tombolaspielen vertreiben, 

3. Rauchrequisiten, Papier- und Schreibwaren, Galanteriewa­

ren, Lederwaren, Reiseandenken, Zeitungen und Zeitschrif­

ten, Ansichts- und Spielkarten (Nebenartikel) verkaufen, 

wenn nach Art und Umfang dieser Tätigkeiten der Charakter eines 

Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt. Die Monopolverwaltung GmbH 

kann im Einvernehmen mit dem Bundesgremium der Tabaktrafikanten 

weitere Waren als Nebenartikel und bestimmte Dienstleistungen zu­

lassen. 

(4) Andere Tabaktrafiken als Tabakfachgeschäfte gelten als 

Tabakverkaufsstellen. 

Neuerrichtung und Verlegung von Tabaktrafiken 

§ 24. (1) E ine Tabaktrafik darf an einem Standort, an dem 

bisher noch kein solches Geschäft bestand, nur dann errichtet 

werden, wenn hiefür ein dringender Bedarf besteht und eine nicht 

zumutbare Schmälerung des Ertrages benachbarter Tabaktrafiken 

ausgeschlossen erscheint. 

(2) Eine Tabaktrafik darf an einen anderen Standort inner­

halb ihres Einzugsgebietes verlegt werden, wenn eine nicht zumut­

bare Schmälerung des Ertrages benachbarter Tabaktrafiken ausge­

schlossen erscheint. 

(3) Vor der Zulassung einer Neuerrichtung, bei einer Stand­

ortverlegung vor der �ntsprechenden Änderung des Bestellungsver­

trages, ist von der Monopolverwaltung GmbH ein Gutachten des Lan-
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desgremiums der Tabaktrafikanten einzuholen. Spricht sich das 

Landesgremium gegen die Neuerrichtung oder die Standortverlegung 

aus, hat die Monopolverwaltung GmbH das Gutachten des Neuerrich­

tungsbeirates einzuholen. Vor Abgabe des Gutachtens dieses Bei­

rates darf die Neuerrichtung oder die Standortverlegung nicht 

vorgenommen werden. 

Ausschreibung von Tabaktrafiken 

§ 25. (1) Der Bestellung eines Tabaktrafikanten hat eine 

Einladung zur Stellung von Anboten (Ausschreibung) vorauszugehen, 

sofern Abs. 6 oder 7 nicht anderes bestimmt. 

(2) Die Ausschreibung ist von der Monopolverwaltung GmbH 

durchzuführen. 

(3) Die Ausschreibung ist für die Dauer der Anbotsfrist bei 

der Monopolverwaltung GmbH (ihrer AUßenstelle) und bei dem für 

den Standort der Tabaktrafik zuständigen Gemeindeamt für die 

Dauer der Anbotsfrist anzuschlagen. Sie ist außerdem mindestens 

in einer der im betreffenden Bundesland am meisten verbreiteten 

Tageszeitungen bekanntzumachen. Die Monopolverwaltung GmbH hat 

ferner das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und auf des­

sen Verlangen die von ihm namhaft gemachten Behindertenorganisa­

tionen sowie das zuständige Landesgremium der Tabaktrafikanten zu 

verständigen. 

(4) Für die Stellung von Anboten ist eine Frist von minde­

stens einem Monat gerechnet vom Tag des Anschlages der Ausschrei­

bung an der Ankündigungstafel der Monopolverwaltung GmbH oder de­

ren Außenstelle zu setzen. 

( 5) In der Ausschreibung ist insbesondere anzugeben, ob die 

Tabaktrafik als Tabakfachgeschäft oder als Tabakverkaufsstelle zu 
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führen ist und welcher Umsatz an Tabakerzeugnissen voraussicht­

lich erzielbar ist. Als Tabakfachgeschäfte sind nur solche Trafi­

ken auszuschreiben, aus deren Erträgn issen voraussichtlich der 

Lebensunterhalt eines Trafikbewerbers bestritten werden kann. 

(6) Die Ausschreibung hat zu entfallen, wenn 

1. die Bestellung eines Tabaktrafikanten gemäß § 32 Abs. 3 

nur vorläufig erfolgen soll oder 

2. ein Anspruch auf die Bestellung gemäß § 31 Abs. 1 be­

steht. 

(7) Die Ausschreibung kann entfallen, wenn 

1. eine Tabaktrafik nur innerhalb eines bestimmten Zeitrau­

mes betrieben werden soll, 

2. für eine Tabaktrafik trotz zweimal iger Ausschreibung kein 

geeignetes Anbot gestellt wurde, 

3. die Weiterführung einer Tabakverkaufsstelle an einem be­

stimmten Ort im Interesse der Nahversorgung mit Tabaker­

zeugnissen für erforderlich erachtet wird und sich ein 

Geschäftsnachfolger des früheren Tabaktrafikanten um 

diese Tabakverkaufsstelle bew irbt, 

4. ein neuerrichtetes Tab�kfachgeschäft besetzt werden soll 

und ein vorzugsberechtigter Bewerber (§ 29 Abs. 3) das 

ausschließliche Verfügungsrecht über das Lokal hat, 

5. eine neuerrichtete Tabakverkaufsstelle besetzt werden 

soll, 

6. die Weiterführung eines Tabakfachgeschäftes in einem be­

stimmten Geschäftslokal im Monopolinteresse für notwendig 

erachtet wird und dieses Geschäftslokal einem vorzugsbe­

rechtigten Bewerber (§ 29 Abs. 3) allein zur Verfügung 

steht oder 

7. sich um ein zu besetzendes Tabakfachgeschäft vor der Aus­

schreibung ein Inhaber eines Tabakfachgeschäftes bewirbt 

und erklärt, daß im Falle der Annahme seines Anbotes der 
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mit ihm abgeschlossene Bestellungsvertrag als gekündigt 

anzusehen ist. 

(S) Vor der Entscheidung, ob 

1. eine erledigte Tabaktrafik nicht oder 

2. ein erledigtes Tabakfachgeschäft als Tabakverkaufsstelle 

oder 

3. eine erledigte Tabakverkaufsstelle als Tabakfachgeschäft 

nachbesetzt werden soll, hat die Monopolverwaltung GmbH das Lan­

desgremium der Tabaktrafikanten anzuhören. 

verpflichtung von Körperschaften 

des öffentlichen Rechts 

§ 26. Verfügt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 

ein durch Gesetz eingeriChteter wirtschaftskörper über ein Ge­

schäftslokal, in dem nach deren Willen ein Tabakfachgeschäft ge­

führt werden soll, so ist dieses Geschäftslokal allen Bewerbern 

zu den gleichen Bedingungen anzubieten und dem von der Monopol­

verwaltung GmbH bestellten Bewerber zur Verfügung zu stellen, es 

sei denn, es sprechen wichtige, in der Person des Bewerbers gele­

gene Gründe gegen ihn. 

Ausschließungsgründe 

§ 27. (1) Das Anbot eines Bewerbers um eine Tabaktrafik ist 

nicht zu berücksichtigen: 

1. wenn der Bewerber die staatsangehörigkeit einer Ver­

tragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum, BGB1. Nr. 909/ 1993, samt Anpassungsproto­

koll, BGB1. Nr. 910/1993, nicht besitzt und sich ein 

staatsangehöriger einer Vertragspartei des Abkommens über 
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den Europäischen Wirtschaftsraum bewirbt, bei dem kein 

Ausschließungsgrund nach Z 2 bis 10 vorliegt; 

2. wenn der Bewerber nicht voll geschäftsfähig ist; 

3. wenn der Bewerber von einem Gericht zu einer drei Monate 

übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe 

von mehr als 180 Tagsätzen verurteilt worden ist, wenn 

die Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung 

der Auskunft aus dem Strafregister (§ 6 des Tilgungsge­

setzes 197 2) unterliegt oder unterliegen würde und nach 

der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persön­

lichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen Hand­

lung oder einer ähnlichen Straftat bei Ausübung des Han­

dels mit Tabakerzeugnissen zu befürchten ist; dies gilt 

auch, wenn mit dem angeführten Ausschließungsgrund ver­

gleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden; 

4 .  wenn der Bewerber wegen Abgabenhinterziehung, Schmuggels, 

Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, vor­

sätzlicher Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 des Finanz­

strafgesetzes, BGBI. Nr. 129/19 58, vorsätzlichen Ein­

griffs in ein staatliches Monopolrecht oder vorsätzlicher 

Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes 

bestraft wurde, über ihn wegen eines solchen Finanzverge­

hens eine Geldstrafe von mehr als 10. 000 S oder neben ei­

ner Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, die 

Bestrafung nicht getilgt ist und nach der Eigenart der 

strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Be­

straften die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 

Straftat bei der Ausübung des Handels mit Tabakerzeugnis­

sen zu befürchten ist; dies gilt auch, wenn mit den ange­

führten Ausschließungsgründen vergleichbare Tatbestände 

im Ausland verwirklicht wurden; 

5. wenn der Bewerber um ein Tabakfachgeschäft ein Tabaktra­

fikant oder eine Person 1st, die mit einem Tabaktrafikan­

ten im gemeinsamen Haushalt lebt, und nicht die Erklärung 

vorliegt, daß im Falle der Annahme des gestellten Anbotes 
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der mit dem Tabaktrafikanten abgeschlossene Bestellungs­

vertrag als gekündigt anzusehen ist; 

6. wenn der Bewerber kein zum Betrieb der Tabaktrafik ge­

eignetes Lokal zur Verfügung hat; 

7. wenn der Bewerber eine befriedigende Führung der Tabak­

trafik nicht erwarten läßt; dies gilt insbesondere dann, 

a) wenn über das Vermögen des Bewerbers bereits einmal 

der Konkurs eröffnet wurde oder der Antrag auf Konkur­

seröffnung mangels eines zur Deckung der Kosten des 

Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermö­

gens abgewiesen wurde oder 

b) bereits einmal ein Bestellungsvertrag dem Bewerber ge­

kündigt wurde, oder 

c) wenn der Bewerber nicht über die zur Aufnahme des Be­

triebes der Tabaktrafik erforderlichen Geldmittel ver­

fügt, oder 

d) wenn der Bewerber nicht über eine entsprechende Aus­

bildung oder berufliche Eignung verfügt; 

8. wenn 

a) der Bewerber oder 

b) ein Angehöriger (S 31 Abs. 2) des Bewerbers, mit wel­

chem eine Haushaltsgemeinschaft besteht, oder 

c) ein vom Bewerber rechtlich oder faktisch kontrollier­

tes Unternehmen 

den Großhandel mit Tabakerzeugnissen ausübt; 

9. wenn der Bewerber um eine Tabakverkaufsstelle keine Be­

rechtigung zur Ausübung eines der Gewerbeordnung 1994 un­

terliegenden Gewerbes an dem vorgesehenen Standort der 

Tabaktrafik innehat; 

10. wenn die Bewerbung von den Ausschreibungsbedingungen ab­

weicht. 

(2) Um ein Tabakfachgeschäft können sich nur natürliche Per­

sonen bewerben. 
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(3) Die im Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8 angeführten Voraussetzun­

gen dürfen auch nicht auf die zur Geschäftsführung befugten Per­

sonen zutreffen. 

(4) Ein Anbot, das von einem nicht voll geschäftsfähigen Be­

werber (Abs. 1 Z 2) durch einen gesetzlichen Vertreter gestellt 

wird, kann mit Einverständnis der Besetzungskommission zugelassen 

werden, wenn ein Anspruch auf Bestellung nach § 3 1 Abs. 1 in Be­

tracht kommt und der Bewerber ein leibliches Kind des bisherigen 

Tabaktrafikanten ist. 

(5) Im Fall des Abs. 1 Z 5 kann das Anbot mit Einverständ­

nis der Besetzungskommission zugelassen werden. 

(6) Bei der Prüfung, ob der im Abs. 1 Z 6 bezeichnete Um­

stand vorliegt, ist das Landesgremium der Tabaktrafikanten anzu­

hören. 

(7) Ist ein gestelltes Anbot nicht zu berücksichtigen, hat 

dies die Monopolverwaltung GmbH dem Bewerber unter Angabe der 

Gründe schriftlich mitzuteilen. 

Bewerbung um eine Tabaktrafik 

S 28. ( 1 ) Der Bewerber um eine Tabaktrafik hat sein Ansuchen 

schriftlich bei der Monopolverwaltung GmbH einzubringen. 

(2) Der Bewerbung sind anzuschließen: 

1 .  Urkunden, die dem Nachweis über Namen, Firma, Alter, Woh­

nung, Geschäftslokal, Gewerbeberechtigung, Vorzugsrechte, 

staatsangehörigkeit und das Vorliegen der sonstigen ge­

setzlichen Voraussetzungen dienen; 

2. eine Strafregisterbescheinigung, die nicht älter ali 

sechs Monate sein darf; 
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3. falls eine juristische Person oder Personenvereinigung 

ein Ansuchen stellt, ein Auszug aus dem Firmenbuch, der 

nicht älter als sechs Monate sein darf. 

(3) Urkunden, die nicht in einer Amtssprache abgefaßt sind, 

sind in beglaubigter Übersetzung vorzulegen. 

Vorzugsrechte 

§ 29. (1) Bei der Auswahl unter mehreren Bewerbern sind die 

im Abs. 3 genannten Personen bevorzugt zu berücksichtigen. 

( 2) Ein Vorzugsrecht besteht nicht, wenn nach dem Lebensal­

ter des Bewerbers zum zeitpunkt, in dem bestimmt wird, wer als 

Tabaktrafikant zu bestellen ist, der zeitraum bis zur Erreichung 

des jeweils geltenden gesetzlichen Pensionsalters weniger als 

fünf Jahre beträgt. Als gesetzliches Pensionsalter gilt jenes Al­

ter, ab dem bei Erfüllen der allgemeinen Voraussetzungen Anspruch 

auf eine Alterspension (§ 253 des Allgemeinen Sozialversiche­

rungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955) besteht. 

(3) Vorzugsberechtigt sind: 

1. Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises 

nach § 4 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947; 

2. Empfänger einer Beschädigtenrente nach dem Kriegsopfer­

versorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, oder dem Heeres­

versorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, wenn ihre Erwerbs­

fähigkeit um mindestens 50 v. H. gemindert ist; 

3. Empfänger einer witwen- oder witwerrente oder witwen­

oder witwerbeihilfe nach dem Opferfürsorgegesetz, dem 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 oder dem Heeresversor­

gungsgesetzi 

4. begünstigte Behinderte im sinne des § 2 des Behinderten­

einstellungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970. 
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Auswahl unter mehreren Bewerbern 

S 30. ( 1 ) Für die Auswahl unter mehreren im § 29 Abs . 3 ge­

nannten Personen ist das Maß der Bedürftigke it entsche idend . Da­

bei s ind die besonderen Verhä ltnisse des e in z elnen Fa l les , insbe­

sondere die Höhe der E inkommen der Bewerber und des weiteren ihre 

Fami l ienverhältnisse , Unterhalts- und Sorgep f l ichten , die Art ih­

rer Behinderung und ihre Chancen zur Einkommenser z ielung am 

freien Arbeitsmarkt zu berücksichtigen . 

(2) I st ein Tatbestand , der das Vorzugsrecht e ines Bewerbers 

begründet , aufgrund geset z l i cher Vorschri ften zugleich Anspruchs­

grundlage für Geldleistungen , die von der Einkommensteuer befreit 

s ind , so s ind diese nicht als Einkommen zu berücks ichtigen . 

(3) Unter gleich bedürft igen Vorzugsberecht igten sind Perso­

nen vor zu z i ehen , deren Erwerbs fähigkeit gemindert ist oder die 

eine Behinderung aufwe isen . Unter diesen entscheidet der Grad der 

Minderung der Erwerbs fähigkeit ( Grad der Behinderung ) .  Unter Be­

werbern gle ichen Grades der Minderung der Erwerbsfäh igke it ( Grad 

der Behi nderung ) gebührt blinden Personen der Vorzug . Die Auswahl 

unter Bewerbern , deren Erwerbs fähigkeit nicht oder in glei chem 

Grade gemindert i st bez iehungsweise die nicht oder im g leichen 

Grade behindert s ind , i st nach kaufmännischen Grundsätzen zu 

tref fen . 

(4) Die Auswahl unter nicht vorzugsberecht igten Bewerbern 

ist nach kaufmänn i schen Grundsätzen zu treffen . 

(5) Bei e iner Auswahl nach kaufmännischen Grundsätzen ist 

insbesondere auf die Erfordernisse der Nahversorgung , die Ausbil­

dung und beru f l iche Erfahrung der Bewerber und die E ignung der 

Geschäftslokale Bedacht zu nehmen . 
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Ansprüche der Angehör igen von Tabaktraf ikanten 

S 31. ( 1 )  Hat der Inhaber e ines Tabakfachgeschäftes den Be­

stel lungsvertrag gekündigt , wei l  er nach den für ihn geltenden 

Soz ia lversicherungsvorschr i ften die Voraussetzungen für e inen 

Pens ionsanspruch aus dem Vers icherungsfa l l  des Alters erfü l lt 

oder infolge Krankheit oder Behinderung zur Führung seines Tabak­

fachgeschäftes unfähig geworden ist , öder ist der I nhaber eines 

Tabakfachgeschäftes verstorben , so ist für das fre i gewordene Ta­

bakfachgeschäft ein s ich darum bewerbender Angehöriger des bishe­

rigen I nhabers zum Tabaktraf ikanten zu bestel len , wenn die in den 

Abs . 3 bis 10 angeführten Voraussetzungen vor l iegen und kein Aus­

sch l ießungsgrund nach § 27 vor l iegt . 

(2) Angehörige im S inne des Abs . 1 s ind der Ehegatte , mit 

dem die Haushaltsgeme inschaft besteht oder b i s  zum Tode des Ta­

baktra f ikanten bestanden hat , K inder und Enke lkinder . Wahlkinder 

ge lten nur dann a l s  Angehör ige , wenn 'der Bewi l l i gungsbesch luß 

über die Wahlkindschaft bereits vor Aufnahme der Beschäftigung 

gemäß Abs . 3 vorlag . 

(3) Der Angehörige muß in dem Tabakfachgeschäft in den letz­

ten sieben Jahren mindestens fünf Jahre zufriedenstellend vol lbe­

schä ftigt erwerbstätig gewesen sein . 

( 4 )  Für den Angehörigen muß e ine wesentl iche Erschwerung 

seiner Exi stenz zu besorgen sein , falls die Tabaktraf ik nicht an 

ihn vergeben wird . Eine wesent l iche Existenzerschwerung liegt 

vor , wenn der Angehör ige , außer den Einkünften aus der Tabaktra­

f ik ,  über ke ine eigenen Einkünfte oder nur über Einkünfte ver­

fügt , die zur Bestreitung seines Unterhalts nicht ausreichen , und 

sein Unterha lt bisher ganz oder teilwe ise aus den Erträgnissen 
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der Tabaktraf ik oder seinem Einkommen aus der Erwerbstätigkeit in 

der Tabaktraf ik bestritten wurde . 

(5) Ein Anspruch auf die Bestel lung besteht n i cht , wenn nach 

dem Lebensalter des Angehörigen zum Zeitpunkt , in dem bestimmt 

wird , wer a l s  Tabaktraf ikant zu bestellen ist , der Ze itraum bis 

zur Erreichung des j ewei ls geltenden Pensionsalters weniger als 

fünf Jahre beträgt. Als gesetz liches Pensionsalter gilt j enes Al­

ter , ab dem bei Erfül len der a l lgemeinen Voraussetzungen Anspruch 

auf eine Alterspension (S 253 des Allgemeinen Soz ia lversiche­

rungsgeset zes ) besteht . 

( 6 )  Von den Voraussetzungen des Abs . 3 kann mit Zustimmung 

der Besetzungskommission abgesehen werden , 

1 .  wenn der b i sherige Inhaber Anspruch auf e ine pf legebez o­

gene Ge ldleistung nach gesetz l ichen Vorschr i ften hat oder 

hatte und ihn der Angehör ige in den letzten sieben Jahren 

während e ines drei Jahre übersteigenden zeitraumes über­

wiegend betreut hat , 

2. wenn der Angehör ige das 14. , aber noch nicht das 2 4 . Le­

bensj ahr vollendet hat , 

3. wenn aufgrund der Ertragslage des Tabakfachgeschäftes die 

Anste l lung eines vo llbesChäftigten Angestel lten wirt­

schaftl ich nicht vertretbar war ; dies g i lt j edoch nur 

hins icht l ich des Erfordernisses der Erwerbstätigkeit in 

Vol lbeschäftigung , oder , 

4. wenn im Fa l le des Ablebens des Traf ikanten besonders be-. 

rücks ichtigungswürdige Umstände für e ine Ver le ihung an 

e inen in der Tabaktra f ik bereits erwerbstätig gewesen An­

gehörigen vorl iegen . 

(7)  Von den Voraussetzungen des Abs . 5 kann mit Zustimmung 

der Besetzungskommiss ion abgesehen werden , wenn die N ichtverlei­

hung der Tabaktraf ik für den Angehör igen e ine besondere soz iale 

Härte wäre . 
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(8) Zeiten der Erwerbstätigkeit gemäß Abs . 3 gelten nur 

dann , wenn die Aufnahme und a l l f ä l l ige Beendigung der Erwerbstä­

t igke it der Monopolverwaltung GmbH j ewei l s  unverzüglich schrift­

l i ch angez eigt wurde . 

( 9 )  Für die Auswahl unter mehreren anspruchsberechtigten An­

gehörigen ist das Maß der Bedürftigkei t  entsche idend . Bei g lei­

cher Bedürftigkeit ist der Ehegatte vor anderen Angehörigen zu 

berücks ichtigen . 

( 1 0 )  Der Angehörige muß s ich um das frei gewordene Tabak­

fachgeschäft binnen einem Monat nach dem Erlöschen des Bestel­

lungsvertrages des bisherigen Tabaktraf ikanten be i der Monopol­

verwa ltung GmbH beworben haben . Die Tage des Postlaufes werden i n  

d iese Fri st nicht e ingerechnet . 

Besetzung von Tabaktraf iken 

§ 32. ( 1 ) Soweit in Abs . 2 bis 4 sowie § 33 Abs . 1 und 4 

n i cht anderes festge legt ist , bestimmt die Besetzungskommission 

( §  2 0 ) , wer als Tabaktraf ikant zu bestel len ist . 

( 2 )  Soll e ine Tabaktra f ik nur innerhalb e ines bestimmten 

zeitraumes betr ieben werden , bestimmt die Monopolverwaltung GmbH 

nach Anhörung des Landesgremiums der Tabaktra f ikanten , wer zum 

Tabaktraf ikanten zu bestel len ist . 

( 3 )  Soll e ine Tabaktraf ik vergeben werden , we i l  der mit dem 

bisherigen Inhaber abgesch lossene Bestel lungsvertrag erloschen 

ist , kann die Monopolverwa ltung GmbH für die zeit bis zur endgül­

tigen Beste l lung eines Bewerbers ,  längstens j edoch für zwe i 

Jahre , eine von ihr best immte Person vorläufig zum Tabaktraf ikan-
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ten bestel len. Das Landesgremium der Tabaktraf ikanten i st über 

Verlangen zu einer solchen Maßnahme anzuhören . 

( 4 )  I st die Besetzungskommiss ion trotz ordnungsgemäßer Ein­

berufung nicht beschlußfähig , so kann in d iesen Fällen die Mono­

polverwaltung GmbH bestimmen , wer zum Tabaktraf ikanten zu bestel­

len ist . 

(5) Vom Besch luß der Besetzungskommission oder der Entschei­

dung der Monopolverwaltung GmbH , wer zum Tabaktraf ikanten zu be­

ste l len i st ,  hat die Monopolverwaltung GmbH a l le Bewerber , deren 

Anbote nicht berücks ichtigt wurden , unter Angabe der Gründe 

schr i ft lich zu verständigen . 

Endgültige Entscheidung durch die 

Monopolverwa ltung GmbH 

§ 33. ( 1 ) Bewerber , deren Anbot durch die Besetzungskommis­

s ion nicht berücks ichtigt wurde , können binnen zwei Wochen nach 

Erhalt der in § 32 Abs . 5 bezeichneten Verständigung bei der Mo­

nopolverwa ltung GmbH schr i ft lich beantragen , daß diese endgültig 

entsche iden sol l e ,  wer zum Tabaktraf ikanten zu bestel len ist .  

Einen solchen Antrag kann auch das von der Monopolverwa ltung GmbH 

namhaft gemachte Mitgl ied der Besetzungskommiss ion stel len . Die 

Monopo lverwa ltung GmbH hat nur solche Anträge zu berücksicht igen , 

d ie eine Begründung entha lten , aus der hervorgeht , welche Einwen­

dungen gegen den Beschluß der Besetzungskommiss ion erhoben wer­

den . 

( 2 )  Wird ein begründeter Antrag nach Abs. 1 reChtzeitig ge­

ste l lt , so hat e ine Bestel lung des von der Besetzungskommiss ion 

best immten Bewerbers nicht zu erfolgen . Die Monopolverwaltung 

GmbH hat innerha lb von drei Monaten gerechnet vom Tag des Einlan­

gens des Antrages , eine endgültige EntSCheidung zu treffen . Wur-
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den mehrere Anträge gestellt , läuft die Fri st vom Tag des Einlan­

gens des letzten Antrages .  D ie Monopolverwa ltung GmbH hat vor ih­

rer Besch lußfassung ein Gutachten der Besetzungsoberkommiss ion (§ 

2 1 )  e inzuholen . 

( 3 )  D i e  Entsche idung der Monopolverwaltung GmbH ist nach den 

Verhältn i s sen im Zeitpunkt ihrer Entscheidung zu treffen . 

( 4 )  I st die Besetzungsoberkommission trotz ordnungsgemäßer 

E inberufung nicht beschlußfähig , so hat in diesen Fäl len die Mo­

nopolverwaltung GmbH ohne Gutachten der Besetzungsoberkommiss ion 

zu bestimmen , wer zum Tabaktraf ikanten zu bestel len i st . 

( 5 )  D i e  Monopolverwa ltung GmbH hat alle Bewerber , deren An­

bote zu behandeln waren , von der Entscheidung unter Angabe der 

Gründe schr i ftl ich zu verständigen . 

Bestel lungsvertrag 

§ 34. ( 1 ) Die Monopolverwa ltung GmbH hat den gemäß § 3 2  oder 

§ 3 3  bestimmten Bewerber durch z ivi lrechtl ichen Vertrag zum Ta­

baktraf ikanten zu beste llen . 

( 2 )  Der Bestel lungsvertrag ist auf unbestimmte zeit abzu­

sch l ießen , es sei denn , es steht im voraus fest , daß die Tabak­

traf ik nur innerhalb eines bestimmten Ze itraumes betrieben werden 

so l l .  

( 3 )  Sch l ießt der im Abs . 1 bezeichnete Bewerber den ihm an­

gebotenen Bestel lungsvertrag nicht binnen einem Monat ab, so g i lt 

seine Bewerbung als zurückgenommen . Der Besetzungsfa l l  ist der 

Besetzungskommission neuer lich zur Besch lußfassung vorzulegen . 

Dies g i lt auch für den Fa l l ,  daß der Bewerber nicht fristgerecht 

das in der Entgeltordnung festgelegte Entge lt entr ichtet . 
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(4) Der Bestel lungsvertrag hat j edenf a l l s  zu enthalten : 

1. den Standort der Tabaktraf ik ;  

2. den WirksamkeitSbeginn der Bestel lung ; 

3. ob die Tabaktrafik als Tabakfachgeschäft oder als .Tabak­

verkaufsste l le zu führen ist ; 

4. d i e  Bew i l l igung des Betriebes von Tabakwarenautomaten an 

bestimmten Standorten außerhalb des Standortes der' Tabak­

tra f ik ;  

5 .  welche Kündigungsfrist der Tabaktra f ikant einzuha lten 

hat ; 

6 .  we lche Öffnungs ze iten ein Tabakfachgeschäft einzuhalten 

hat ; die Monopolverwaltung GmbH hat d ie Öf fnungs z e iten 

nach Anhörung des Landesgremiums der Tabaktraf ikanten 

festzulegen ; 

7. in Verbindung mit we lchem Gewerbe e ine Tabakverkaufs­

ste l le zu führen ist . 

( 5 )  Die Monopolverwa ltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesgremium der Tabaktraf ikanten Änderungen und Ergänzungen des 

Bestel lungsvertrages durch Mittei lung an den Tabaktraf ikanten 

verfügen, wenn diese im Monopol interesse erforderl i ch s ind und 

für den Tabaktraf ikanten keine unzumutbare Belastung darstel len . 

Erlöschen und Künd igung des Beste llungsvertrages 

§ 35. ( 1 ) Der Beste llungsvertrag er l ischt : 

1 .  mit dem Tod des Tabaktraf ikanten ; 

2. durch Ver lust des Verfügungsrechts über das Geschäftslo­

ka l ;  

3. mit Wirksamke it der Kündigung durch den Tabaktraf ikanten ; 

der Tabaktraf ikant i st berechtigt , e ine ausgesprochene 

Künd igung bis zur Ausschre ibung oder, f a l l s  keine Aus-
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schreibung stattfindet , bis zur Nachbesetzung der Tabak­

traf ik zurückzuz iehen ; 

4 .  mit dem Erlöschen der Gewerbeberechtigung , in Verbindung 

mit der e ine Tabakverkaufsstelle geführt wurde ; 

5 .  durch Fristablauf , wenn der Bestellungsvertrag nur auf 

e ine bestimmte Zeit abgeschlossen war . 

( 2 )  Der Beste l lungsvertrag ist durch d ie Monopolverwaltung 

GmbH zu künd igen : 

1 .  wenn nachträglich Umstände e intreten , d i e  im Z e itpunkt 

der Bewerbung oder Bestellung des Tabaktraf ikanten e inen 

Ausschließungsgrund (S 27) dargestellt hätten ; 

2. wenn der Tabaktraf ikant gegen Bestimmungen dieses Bundes­

gesetzes oder des Bestellungsvertrages verstößt ; 

3. wenn der Tabaktraf ikant infolge schwerwi egender Verstöße 

gegen die im Zusammenhang mit der Führung der Tabaktraf ik 

zu beachtenden Rechtsvorschri ften und Schutz interessen , 

insbesondere auch zur Wahrung des Ansehens des Berufs­

standes , die für die Führung der Tabaktraf ik erforderli ­

che Zuverläss igke it nicht mehr bes itzt ; 

4 .  wenn der Tabaktraf ikant die vorgeschriebenen Entgelte 

oder den Kaufpreis für die gelieferten Tabakerz eugnisse 

nicht innerhalb e iner angemessenen Frist bez ahlt ; 

5 .  wenn der Tabaktra f ikant se ine Bestellung durch wissent­

lich unr ichtige oder unvollständige Angaben erschlichen 

hat ; 

6 .  wenn der Tabaktraf ikant e ine verhängte Geldbuße ( Abs . 6 )  

nicht innerha lb angemessener Frist bez ahlt • 

( 3) Die im Abs . 2 Z 1 bis 3 angeführten Gründe gelten auch 

für die zur Geschäfts führung befugten Personen . 

( 4 )  In den Fällen des Abs . 2 Z 2 bis 4 hat be i Vorliegen be­

sonderer Verdachtsgründe oder bei Verstößen von geringerem Umfang 
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eine schriftl i che Verwarnung unter Androhung der Kündigung durch 

die Monopolverwaltung GmbH voraus zugehen . 

( 5 )  D i e  Monopolverwaltung GmbH hat vor der Kündigung des Be­

ste l lungsvertrages das Landesgremium der Tabaktraf ikanten anzuhö-

ren . 

( 6 ) D i e  Monopolverwaltung GmbH kann im E invernehmen mit dem 

Landesgremium der Tabaktraf ikanten anstel le e iner Kündigung gemäß 

Abs . 2 Z 2, 3 oder 5 bei Vor l i egen besonders berücks ichtigungs­

würdiger Gründe e ine Ge ldbuße in Höhe von höchstens zehn Prozent 

des Monatsumsatzes mit Tabakerzeugni ssen verhängen . D i es g i lt 

n i cht be i Verstößen gegen § 3 6  Abs . 3 und Abs . 6 bis 1 3 . D i e  e in­

genommenen Bußgelder s ind der Wohl fahrtseinrichtung der Tabaktra­

f ikanten zu überweisen . 

( 7 )  Wenn über das Vermögen des Tabaktraf ikanten der Konkurs 

eröffnet oder der Antrag auf Konkurseröffnung mangels e ines zur 

Deckung der Kosten des Konkursverfahrens vorauss ichtl i ch hinrei­

chenden Vermögens abgewiesen wird , kann d i e  Monopolverwaltung 

GmbH den Bestel lungsvertrag kündigen . 

( 8 )  Ein Beste l lungsvertrag zur vorläu f igen Führung e iner Ta­

baktra fik ( §  32 Abs . 3 )  kann von der Monopolverwa ltung GmbH ohne 

Angabe von Gründen und ohne Anhörung des Landesgremiums der Ta­

baktra f ikanten und vom Tabaktraf ikanten j ederzeit gekündigt wer­

den . 

Rechte und Pfl ichten des Tabaktraf ikanten 

§ 36 . (1) Tabaktraf ikanten haben ihre Tätigkeit so aus­

zuübe n ,  daß der durch § 24 gewährte Gebietsschutz und das Mono­

pOl interesse an der Nahversorgung gewahrt ble iben . Sie haben 

stets das Standesansehen zu wahren . 
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( 2 )  Tabaktraf ikanten haben unter Beachtung der Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes und des Bestel lungsvertrages die Nachfrage 

nach Tabakerzeugnissen an ihrem Geschäftsstandort j eweils best­

möglich zu befriedigen . Der Vorrat an Tabakerzeugni s sen hat stets 

zumindest der durchschnittlichen Verkaufsmenge dreier Geschäfts­

tage zU entsprechen . 

( 3 )  D i e  Berecht igung zum Handel mit Tabakerzeugnissen ist 

e in persönliches Recht des Tabaktraf ikanten . Er hat die Tabaktra­

f ik persön l ich zu führen . 

( 4 )  Ist e ine j urist ische Person oder e ine Personenvereini­

gung Tabaktrafikant , so tri f ft die Pflicht zur persönl ichen Füh­

rung die mit der Geschäftsführung betraute natürliche Person . 

D iese ist der Monopolverwa ltung GmbH als Verantwortl icher 

schr i ftl i ch anzuzeigen . Änderungen der Person des Verantwortl i ­

chen s ind der Monopo lverwaltung GmbH unverzüglich schriftl ich an­

zuze igen . 

( 5 )  Dem Inhaber eines Tabakfachgeschäftes ist es verboten , 

e ine andere se lbständige Erwerbstät igkeit aus zuüben oder e in Ar­

beitsverhältni s  einzugehen . Die Monopolverwa ltung GmbH kann im 

E invernehmen mit dem Landesgremium der Tabaktraf ikanten befri­

stete Ausnahmen von diesem Verbot zulassen . 

( 6 )  Jede Art von Abtretung oder Verpachtung e ines Tabakfach­

geschäftes und die Einräumung von Gewinnbetei l igungen an einem 

Tabakfachgeschä ft s ind verboten . 

( 7 )  Tabaktraf ikanten dürfen den Handel mit Tabaker zeugni ssen 

nur in dem im Bestellungsvertrag angegebenen Geschäftsloka l 

( Standort ) ausüben . Das Aufsuchen zwecks Entgegennahme von Be­

stellungen aUßerhalb des Standortes ,  die Zustellung und der Ver­

sand von Tabakerzeugn issen s ind verboten .  Die Monopolverwaltung 

408/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 35 von 69

www.parlament.gv.at



3 6  

GmbH kann e inem Verkauf von Tabakerz eugni s sen außerhalb des 

Standortes für kurz e  Zeit bei Bedarf genehmigen . 

(8) Tabaktraf ikanten s ind berechtigt , für den Verkauf von 

Tabakerz eugnissen auch Automaten zu verwenden , die im Geschäfts­

lokal oder an dessen Außenfront angebracht s ind . Das Bereitstel­

len und Betreiben von Automaten an anderen Standorten ist nur mit 

Bew i l ligung der Monopolverwaltung GmbH gestattet ; § 2 4  g i lt sinn­

gemäß . Der Bestel lungsvertrag ist auf den Standort des Automaten 

zu erweitern . 

(9) Tabaktraf ikanten dürfen Tabakerz eugn i sse nur von Groß­

händ lern zu den Lieferprei sen gemäß § 8 Abs . 5 bez iehen . D i es 

g i lt nicht im Fa l l  einer Geschäftsnachfolge für vom vor igen Ge­

schäftsinhaber bezogene Tabakerzeugnisse . Der Handel mit anderen 

Tabakerz eugnissen ist verboten . Der wissent l i che Verkauf von Ta­

bakerzeugni ssen an Wiederverkäufer , ausgenommen in den Fällen des 

§ 4 0 , i st verboten . 

( 1 0 )  Tabaktraf ikanten dürfen die Gewährung von d irekten oder 

indirekten Vorte i len , wie Rabatte , Skonti , unzuläss ige Zahlungs­

z iele und Zugaben j eder Art , wenn diese im Zusammenhang mit der 

Lieferung Von Tabakerz eugni ssen stehen , weder fordern noch dürfen 

s ie diesbezügl iche Angebote annehmen . 

( 1 1 )  Tabakerz eugni sse dürfen von den Tabaktraf ikanten nur zu 

den vom Bundesministerium für F inanzen veröffent l i chten K le inver­

kaufspreisen ( §  9) verkauft werden . 

( 1 2 )  I nhaber von Tabakverkaufsstel len dürfen ihren Kunden 

ke ine direkten oder indirekten Vorte i le , wie Rabatte , Skont i ,  

Zahlungsz iele und Zugaben j eder Art ,  die mit dem Verkauf von Ta­

bakerz eugni ssen in Zusammenhang stehen , anbieten oder gewähren . 
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( 13 )  I nhaber von Tabakfachgeschäften dürfen ausnahmslos 

kei ne direkten oder indirekten Vortei le gewähren . 

( 14 )  E ine Veränderung der für den Verkauf bestimmten Tabak­

erzeugnisse durch den Tabaktraf ikanten ist nicht zuläss ig . 

( 1 5) Die Öf fnungsz eiten einer Tabakverkaufsstelle , die in 

Verbindung mit e inem Gewerbe geführt wird , richten s ich nach den 

Betri ebsz eiten für dieses Gewerbe . In einer solchen Verkaufs­

ste lle s ind die Tabakerzeugnisse tunl ichst getrennt von den ande­

ren Waren zu lagern . 

Ausstattung des Traf ik lokal s  

§ 37. (1) Das Geschäftslokal , in dem der Hande l m i t  Tabaker­

z eugni ssen ausgeübt wird , hat den Grundsätzen e iner zeitgemäßen 

Kundenbed ienung zu entsprechen . Es muß von e iner öffentlichen 

Verkehrs fläche aus zugänglich sein . 

( 2 )  Das Lokal ist von außen mit der Aufschr i ft "Tabak" oder · 

" Tabaktra f ik" zu versehen ; ferner s ind die als Kennzeichnung von 

Tabaktraf iken allgemein verwendeten und vom Bundesgremium der Ta­

baktraf ikanten anerkannten Zeichen anzubringen . 

( 3 )  Der Tabaktraf ikant hat seinen Namen oder seine Firma am 

Geschäftslokal von außen ers icht l ich zu machen . Auf Automaten au­

ßerhalb des Geschäftsstandortes s ind neben dem Namen oder der 

Firma auch die Geschä ftsadresse und die Fernsprechnummer des Ta­

baktra f ikanten ers ichtl ich zu machen . 

( 4 )  In einem Tabakfachgeschä ft dür fen andere Personen als 

der Tabaktraf ikant keine gewerblichen Tätigke iten ausüben . 
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( 5 )  Die Monopolverwaltung GmbH kann im Einvernehmen mit dem 

Landesgrem ium der Tabaktra f ikanten Abweichungen von den Absätz en 

1 bis 4 zulassen. 

Handelsspanne 

S 38. ( 1 ) Den Tabaktraf ikanten steht e ine Handelsspanne zu , 

deren Höhe s ich nach Abs . 2 bis 5 bestimmt . 

( 2 )  Berechnungsbas i s  der Nettohandel sspannen ( ohne Umsatz ­

steuer ) i st der Kle inverkaufspreis der gel i eferten Tabakerz eug­

nisse abzügl ich der Tabaksteuer und der Umsatz steuer 

( Nettopre i s ) . Die Berechnung der Handelsspannen hat j e  Lieferein­

heit zu erfo lgen . 

( 3) D i e  Handelsspanne für Inhaber von Tabakfachgeschäften 

beträgt für 

1 .  Z igaretten 5 2 , 7  % ,  

2 .  Z igarren 4 5  % ,  

3 .  Fe inschnitt 5 5  % ,  

4 .  Pfeifentabak 5 0  % ,  

5 .  aridere Tabaker zeugnisse 37 % 

des Nettoprei ses . 

( 4 )  Die Handelsspanne für I nhaber von Tabakverkaufsstellen 

beträgt für 

1 .  Z igaretten 2 8 , 6  % ,  

2 .  Z igarren 2 7  % ,  

3 .  Feinschnitt 33 % ,  

4 .  Pfeifentabak 3 0  % ,  

5 .  andere Tabakerzeugnisse 2 2  % 

des Nettopre ises . 
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( 5 )  D i e  Handel s spanne bei Z igaretten darf nicht niedriger 

sein , a l s  j ene Spanne , die s ich bei der niedrigsten Preisklasse 

mit einem Marktanteil von mehr als 5 % ergibt. 

(6) Der Bundesminister für F inanzen hat j ährl ich nach Vor­

l iegen der Me ldungen für e in Kalenderj ahr gemäß § 1 1  Abs . 1 im 

Amtsblatt zur Wiener Zeitung j ene Preisklasse kundzumachen , die 

der Berechnung der Mindesthandelsspanne gemäß Abs . 5 zugrunde zu 

legen ist . Die neue Mindesthandelsspanne g i lt j ewei ls ab dem der 

Kundmachung zweitfolgenden Monatsersten . 

Werbung durch Tabaktraf ikanten 

S 39 . (1) Tabaktraf ikanten ist die Werbung für Tabakerzeug­

ni sse , sowe it in anderen Bundesgesetzen nicht anderes bestimmt 

ist , an der Außenseite des Tra f iklokales und im Traf iklokal ge­

stattet . 

( 2 )  I nhabern von Tabakfachgeschäften ist j ede andere Form 

der Werbung für ihre Tabaktraf ik ,  auch in Verbindung mit e iner 

Werbung für andere Waren oder Dienstleistungen , untersagt . 

( 3 )  Inhabern von Tabakverkaufsstel len i st j ede andere Form 

der Werbung für Tabakerzeugnisse und für ihr Unternehmen , soweit 

s ie den Verkauf von Tabakerzeugn issen betrifft , untersagt . 

Verkauf von Tabakerzeugn issen 

in Gaststätten 

S 40 . (1) Inhaber einer Gewerbeberechtigung zur Ausübung des 

Gastgewerbes gemäß § 14 2 Abs . 1 der Gewerbeordnung 1 9 9 4  oder zur, 

Ausübung der Tät igke it gemäß § 14 3  Z 6, 7 oder 8 der Gewerbeord­

nung 1 9 9 4 , die keine mit diesen Gewerben in Verbindung stehende 
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Tabaktraf ik führen , s i nd berechtigt , Tabakerzeugni sse , die s i e  in 

e iner Tabaktraf ik zu den Kleinverkaufspreisen e ingekauft haben , 

i nnerhalb ihrer Betri ebsräume , e inschl ießl i ch der Gastgärten , an 

ihre Gäste zu verkaufen ; für den Verkauf können auch Automaten 

verwendet werden. Das glei che g i lt für d i e  zur Ausübung des Bu­

schenschankes im S inne der Begri f f sbestimmungen des § 2 Abs .  9 

der Gewerbeordnung 1 9 9 4  Berechtigten für d ie Dauer des Ausschan­

kes . 

( 2 )  W ird e ine der im Abs . 1 angeführten gastgewerbl ichen Tä­

tjgkeiten am selben Standort neben anderen Gewerben ausgeübt , so 

g i lt Abs . 1 nur , wenn d ie Betriebsräume , i n  denen die gastgewerb­

l i chen D i enstleistungen erbracht werden , den Charakter e ines 

Gastgewerbebetr iebes aufweisen . 

( 3 )  Die im Abs . 1 bez e i chneten Personen dürfen die Tabaker­

z eugn i sse nur zu Pre isen verkaufen , die um z ehn Prozent über den 

Kleinverkaufsprei sen l i egen . Diese Preise dürfen um den in dem 

Gastgewerbebetr ieb übl ichen Bedienungszuschlag , beim Verkauf 

durch Automaten j edoch höchstens um zehn Proz ent , überschr itten 

werden . E ine Aufrundung auf den nächsthöheren Sch i l l ingbetrag ist 

in beiden Fäl len zuläss ig . 

Befugnisse der Behörden 

S 41. ( 1 )  Die Zo l lbehörden s ind befugt , bei Personen , von 

denen mit Grund anzunehmen ist , daß sie einer der Bestimmungen 

der §§ 4 ,  5 ,  8 und 1 1  zuwidergehandelt haben , Nachschau zu ha l­

ten ; § 14 4 Abs . 2 ,  § 1 4 5  Abs . 1 und § 146 der Bundesabgabenord­

nung , BGB l . Nr . 1 9 4 / 1 9 6 1 , gelten . 

( 2 )  Der Bundesminister für Finanz en kann in Angelegenheiten 

des Tabakmonopols , die in se ine zuständigkeit fal len , erforderl i -
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che Ermittlungen auch durch die ihm unterstellten Abgabenbehörden 

vornehmen lassen . 

Strafbestimmungen 

§ 4 2. Vorsätz l iche Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 

der § §  5 Abs . 3 soweit s ie n icht Finanzvergehen nach § §  4 4  oder 

4 6  des F inanz strafgesetzes darstel len und vorsätz l iche Zuwider­

handlungen gegen die Bestimmungen der §§ 8 Abs . 7 ,  1 1 , 3 6  Abs . 1 1  

und 14  und § 4 0  s ind Finanzordnungswidrigkeiten und nach § 5 1  

Abs . 2 des F inanz strafgesetzes z u  bestrafen . 

5. übergangs- und S cblußbest immungen 

S 43. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgeset z e  

verw iesen wird , s ind diese in ihrer j ewei l s  geltenden Fassung an­

zuwenden . 

§ 44. Dieses Bundesgesetz tritt am 1 .  Jänner 19 9 6  in Kraft . 

§ 4 5. ( 1 ) Das Tabakmonopolgesetz 1 9 6 8 , BGB1 . Nr . 3 8 ,  zuletzt 

geändert durch BGB1 . Nr . 5 17 / 19 9 5 , tritt mit Ablauf des 

3 1 .  De zember 1 9 9 5  außer Kraft . Auf vor Inkrafttreten dieses Bun­

desgesetzes begangene Zuwiderhandlungen nach § 3 8  des Tabakmono­

polgesetzes 1 9 6 8  ist d iese Strafbestimmung we iterhin anzuwenden . 

( 2 )  (Verfassungsbest imrnung ) Das Gesetz vom 13 . Apr i l  1 9 2 0 ,  

StGB1 .  Nr . 1 8 0 , über die Mitwirkung des Nationalrates an der Re­

ge lung von Postgebühren und Pre isen der Monopo lgegenstände sowie 
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von Bezügen der i n  staat l ichen Betrieben Beschäftigten ist auf 

die Festsetz ung von Preisen von Tabakerz eugnissen ab 1 .  Jänner 

1 9 9 6  nicht anzuwenden . D i e  nach dieser Bestimmung festgeset zten 

Preise für Tabakerz eugnisse gelten a l s  nach § 9 kundgemachte 

Preise . 

§ 46. ( 1 ) D i e  vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

zwischen Tabaktraf ikanten und der Austria Tabakwerke AG 

( Monopo lverwa ltungsstel le)  abgeschlossenen Bestel lungsverträge 

e inschl ieß l ich al l f ä l l iger Ergänzungen , ferner Verfügungen der 

Monopolverwa ltungsste l len ,  insbesondere über die Öf fnungszeiten , 

sowie die Bew i l l i gung der Verwendung von Automaten außerhalb des 

Geschäfts lokales beha lten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

ihre Gültigkeit . An die Ste l le der Austria Tabakwerke AG 

( Monopolverwa ltungsste l l e )  tr itt die Monopolverwa ltung GmbH . In 

d iesen Bestellungsverträgen oder in den a l lgemeinen Vertragsbe­

st immungen entha ltene Bestimmungen , die mit diesem Bundesgesetz 

im Widerspruch stehen , s ind nicht mehr anzuwenden . 

( 2 )  B i s  zur Aufnahme der Tätigkeit der Monopolverwa ltung 

GmbH s ind ihre Aufgaben vor läuf ig von der Austr ia Tabakwerke AG 

wahrzunehmen . 

( 3 )  Personen , d ie im Zeitpunkt des Inkra fttretens dieses 

Bundesgesetzes einer Besetzungskommiss ion gemäß § 2 8  Tabakmono­

po lgesetz 1 9 6 8  angehören , s ind Mitgl ieder der Besetzungskommis­

s ion ( §  2 0 )  für j enes Bundes land , für welches sie bisher tätig 

waren , solange an ihrer Ste l le kein anderer Vertreter namhaft ge­

macht wird . D ies g i lt sinngemäß für Personen , die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Bundesgesetz es dem Besetzungsbeirat ge­

mäß § 3 2  Abs . 3 
.
Tabakmonopo lgesetz 1 9 6 8  angehören , sie ge lten a l s  

Mitg l ieder der Besetzungsoberkommiss ion ( §  2 1 ) . 

408/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)42 von 69

www.parlament.gv.at



4 3  

( 4 )  Juri st i sche Personen , die zum Tabakwarenkleinhandel auf 

Grundlage des § 4 Abs . 3 des Tabakmonopolgeset z es 1 9 6 8  berechtigt 

waren , dürf en den Kleinhandel in Form von Tabakfachgeschäften mit 

der bei Inkrafttreten dieses Bundesgeset z es gegebenen Anzahl von 

standorten b i s  zum 3 1 .  Dezember 1 9 9 7  weiter führen . Für den Be­

tr ieb solcher 'Geschäfte g i lt § 3 6  s inngemäß . 

( 5 )  Angehörige im S inne des § 2 6  des Tabakmonopolgesetzes 

1 9 6 8 , die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens d ieses Bundesgesetzes 

in der Tabaktraf ik des Tabaktraf ikanten als Beschäftigte angemel­

det s ind , erfüllen die Voraussetzungen des § 3 1  dieses Bundesge­

setzes bis zum 3 1 .  Dezember 19 9 6 .  

( 6 )  Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset z es können be­

re its von dem se iner Kundmachung folgenden Tag an erlassen wer­

den . S ie dürfen j edoch frühestens zu dem im § 4 4  bez eichneten 

Zeitpunkt in Kra ft gesetzt werden . 

Vo l lz iehung 

S 47. Mit der Vol l z iehung dieses Bundesgesetzes s ind be­

traut : 

1 .  H ins icht l ich des § 6 Abs . 2 Z 3 der Bundesminister für 

F inanzen im E invernehmen mit dem Bundesmin ister für wirt­

schaftliche Angelegenhe iten ; 

2 .  hins ichtl ich des § 12 der Bundesminister für F i nanzen im 

E invernehmen mit dem Bundesminister für Just i z ; 

3 .  hins ichtl ich des § 13 Abs . 1 ,  letzter Satz , der Bundesmi ­

nister für Just i z ; 

4 .  hins icht lich des § 2 0  Abs . 2 bis 4 ,  § 2 1  Abs . 2 ,  § 2 2  

Abs . 1 und § 2 9  Abs . 3 der Bundesminister für Finanzen im 

E invernehmen mit dem Bundesminister für Arbe it und Soz ia­

les , soweit dessen Wirkungsberei ch betroffen ist ; 
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5 .  hinsichtl ich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister 

für F inan z en .  

Artikel 1 1  

Änderung des Kriegsopferversorqungsgesetzes 1957 

Das Kri egsopferversorgungsgesetz 1 9 5 7 , BGB 1 . Nr . 1 5 2 , zuletzt ge­

ändert durch das Bundesgesetz BGB 1 . Nr . 3 14 / 1 9 9 4 , wird wie folgt 

geändert : 

1 .  § 6 Abs . 3 l autet : 

" ( 3 )  Empfänger einer Beschädigtenrente , deren Erwerbsfähigkeit 

um mindestens 50 vH gemindert ist , oder einer wit­

wen (Witwer ) rente oder witwen ( Witwer ) be ih i l fe nach diesem Bun­

desgesetz s ind gemäß § 2 9  des Tabakmonopo lgesetzes 1 9 9 6 ,  BGB1 . 

Nr . XXX/ 19 9 5 ,  be i der Vergabe von Tabaktraf iken bevorzugt zu 

berücks icht igen . "  

2 .  Der bisher ige § 1 1 5 erhä lt die Absatz bezeichnung " ( 1 ) " und 

f o lgender Abs . 2 wird angefügt : 

" ( 2 )  § 6 Abs . 3 in der Fassung des Bundesgeset z es BGB1 . Nr . 

XXX/ 1 9 9 5  tritt mit 1 .  Jänner 1 9 9 6  in Kraft . "  

408/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)44 von 69

www.parlament.gv.at



4 5  

Artikel III 

Änderunq des Opferfürsorqeqesetzes 

Das Opferfürsorgegesetz ,  BGBl . Nr . 18 3 / 19 4 7 , zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGB l . Nr . 4 3 3 / 19 9 5 , wird wie folgt geän­

dert : 

1 .  § 7 Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  I nhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferauswe ises 

sowie Empfänger e iner Witwen (Witwer ) rente oder wit­

wen ( Witwer ) beihi lfe nach diesem Bundesgesetz s ind gemäß § 2 9  

des Tabakmonopolgeset z es 1 9 9 6 , BGB l . Nr . XXX/ 19 9 5 , bei der 

Vergabe von Tabaktraf iken bevorzugt zu berücks ichtigen . "  

2 .  Dem § 19 wird fo lgender Abs . 4 angefügt : 

" ( 4 )  § 7 Abs . 2 in der Fassung des Bundesgesetz es BGBl . 

Nr . XXX/ 1 9 9 5  tritt mit 1 .  Jänner 1 9 9 6  in Kraft . .. 

Artikel IV 

Änderunq des Heere sversorqungsgesetzes 

Das Heeresversorgungsgesetz , BGBl . Nr . 2 7 / 1 9 6 4 , zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGB l . Nr . 3 14 / 19 9 4 , wird wie folgt geän­

dert : 

1 .  § 4 Abs . 3 lautet : 

" ( 3 )  Empfänger e iner Beschäd igtenrente , deren Erwerbs fähigkeit 

um mindestens 5 0  vH gemindert ist , oder einer Witwenrente oder 

408/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 45 von 69

www.parlament.gv.at



4 6  

Witwenbeihilfe nach diesem Bundesgesetz s ind gemäß § 2 9  des 

Tabakmonopolgeset z es 1 9 9 6 ,  BGBL Nr . XXX/ 1 99 5 ,  bei der Vergabe 

von Tabaktraf iken bevorzugt zu berücksichtigen. " 

2 .  § 9 9  wird folgender Abs . 3 angefügt : 

" ( 3 )  § 4 Abs . 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB l . Nr . 

XXX/ 1 9 9 5  tr itt mit 1 .  Jänner 1 9 9 6  in Kraft . 11 
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V O R  B L A T T 

Prob lem : 

Gemäß Artikel 7 1  Abs. 3 der Be itrittsakte ist spätestens ein Jahr 

nach dem EU-Beitr itt e ine unabhängige Ste l l e  für die Vergabe der 

Tabaktraf iken und Bestel lung von Tabaktra f ikanten zu errichten 

Mehrmal ige Nove l l ierungen des Tabakmonopolgeset z es 1 9 6 8  

Anpassung des Tabakmonopols a n  d i e  wirtschaftl ichen Gegebenheiten 

z ie l : 

Schaffung einer EU-konformen Vergabestelle für Tabaktraf iken und 

geset z l iche Regelung der bisher in Vertragsbedingungen festgeleg­

ten Rechte und P f l ichten der Tabaktraf ikanten 

Ausarbe itung e ines neuen Tabakmonopolgesetzes 

Inha l t :  

Gründung e iner Gese l lschaft zur Vergabe der Tabaktraf iken und Re­

ge lung der Rechte und P f l ichten der Tabaktraf ikanten 

Alternat ive : 

Abschaffung des Einze lhande lsmonopols für Tabakerzeugnisse bzw . 

Nove l l ierung des Tabakmonopolgesetzes 1 9 68 

Kosten : 

Die Kosten für die neue Gese l lschaft werden mit rund 3 0  Mio . S 

pro Jahr geschätzt . S ie sol len durch Beiträge der Tabaktraf ikan­

ten f inanz iert werden , sodaS dem Bund keine zusät z l i chen Kosten 

erwachsen werden 

EU-Konformität : 

gegeben 
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ERLAUTERUNGEN 

Al lqeme iner Teil 

Das österreichische Tabakmonopol ist ein F inanzmonopoL Es dient 

neben den Aufgaben der E innahmenerz ielung für den Bund und der 

s icherung der die Erhebung der steuern auf Tabakwaren , einem be­

sonders hoch versteuerten Produkt , insbesondere auch soz ialpoli­

t ischen Z ielen . We iters gewähr leistet das Einzelhande lsmonopol 

die Nahversorgung mit Tabakwaren und anderen wichtigen D ienst lei­

stungen . Alle diese Aufgaben und Ziele s ind im Rahmen eines E in­

zelhandelsmonopols real is ierbar . 

Bei der Vergabe von Tabaktraf iken werden derz e it und sol len auch 

in Hinkunft bestimmte Personen bevorzugt werden . Es g i lt d ies vor 

a l l em für die Vergabe von sogenannten selbständigen Tabaktraf iken 

( Tabakfachgeschäften ) .  Es s i nd dies solche Traf iken , die nicht in 

Verbindung mit einem anderen Gewerbe geführt werden , weshalb aus 

den Erlösen der Tabaktraf ik al lein die wirtschaftl iche Exi stenz 

des Inhabers der Traf ik gesichert sein muß . D ies wird auf Grund 

eines Gebietsschutzes erre icht . Als bevorzugte Personen gelten 

Opferbefürsorgte , Kriegs- und Heeresopfer sowie <deren Hinterbl ie­

bene und nach dem Behindertene inste l lungsgesetz begünstigte Per­

sonen . D iese Bevor zugung erfolgt aus Gründen der öf fentl ichen 

Fürsorge und ermögl icht diesem im wirtschaftl i chen Leben benach­

tei l igten Personenkreis oft die Gründung e i ner Existenz und die 

Ausübung e ines Berufes . 

Das Traf iksystem i st aber auch e in wichtiger Faktor in der Nah­

versorgung . Es gewähr lei stet nicht nur österreichweit den f lä­

chendeckenden Tabakwarenverkauf sondern s i chert auch die f lächen­

deckende Versorgung mit sonstigen wicht igen Waren oder Dienstlei­

stungen , z .  B.  Ze itungen , stempelmarken , Postwertze ichen oder als 
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Toto-Lottoannahmeste l len . In diesem Zusammenhang muß darauf Be­

dacht genommen werden , daß andere Einzelhändler n i cht unzumutbar 

benachteil igt werden . Es i st daher der Kre i s  der Waren , mit der 

ein selbständiger Tra f ikant handeln dar f , zu beschränken . 

Let z t l ich können für ein Einzelhandelsmonopol auch gesundhe itspo­

litische Argumente sprechen . Durch e inen streng reglementierten 

Einzelhande l mit Tabakwaren lassen s ich die aus gesundheitspol i­

tischen Erwägungen zu tre f fenden Maßnahmen , z .  B .  Kennzeichnung 

von Tabakwaren oder Verkaufsverbote für bestimmte , besonders ge­

sundheitsschädigende Tabakwaren , leichter kontro l l ieren . 

Das österre ichische Tabakmonopo l war b i s  zum Beitr itt Österreichs 

zur Europäischen Union ein Vol lmonopo l .  Es umfaßte den Anbau , die 

Gewinnung und die Bearbeitung von rohem Tabak , die gewerbl iche 

Herstel lung , die Einfuhr und den Handel mit Tabakwaren .  Das 

österreichische Tabakmonopo l war in mehreren Punkten nicht EU­

konform . 

Gemäß Artikel 7 1  Abs . 1 der Be itr ittsakte hat Österreich sein 

Handelsmonopo l für verarbe iteten Tabak im s inne des Artikels 37 

Abs . 1 des EG-Vertrages schrittwe ise derart umzuformen , daß spä­

testens dre i  Jahre ab dem Beitritt j ede D i skr iminierung in den 

Versorgungs- und Absatzbed ingungen zwischen den Angehörigen der 

Mitg l iedstaaten ausgeschlossen ist . 

Gemäß Artike l 7 1  Abs . 2 der Beitrittsakte ist für bestimmte Taba­

kerz eugnisse das ausschl ießl iche Einfuhrrecht spätestens mit Ab­

lauf eines Dre ij ahresze itraumes ab dem Beitritt abzuschaffen . Die 

Abschaffung dieses Ausschließlichke itsrechts hat durch die Eröff­

nung von Einfuhrkontingenten zu erfolgen , deren Höhe in der Be i­

trittsakte festgelegt worden ist . Diese Kontingente müssen für 

a l le Wirtschaftsbetei l igten ohne Einschränkungen zugängl ich sein . 

Die im Rahmen dieser Kont ingente " e ingeführten" Waren dürfen kei­

nem ausschl ießl ichen Vermarktungsrecht auf Großhande lsebene un-
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terworfen werden , und die Abgabe d ieser Waren an Konsumenten darf 

nicht in diskriminierender Weise erfolgen . 

Gemäß Artike l 7 1  Abs . 3 der Beitrittsakte ist spätestens e in Jahr 

nach Beitritt e ine unabhängige Ste l le für die Ertei lung der Ge­

nehmigungen für den Betri eb des Einzelhandel s  zu errichten . 

In der Europäischen Union unterl i egen der Anbau von Tabak und die 

damit im Zusammenhang stehenden Fragen der Marktordnung für 

Rohtabak . 

Die Einfuhr von Tabakerzeugn issen aus Drittstaaten kann zwar wei ­

terhin dem Monopol vorbeha lten bleiben . Auf solche Einfuhren ist 

j edoch ab EU-Beitritt das geme inschaftl iche Zollrecht anzuwenden . 

Die zum Beitr ittsz eitpunkt unerläßlichen Änderungen , wie die Re­

gelung der Einfuhr und des Großhandels , d i e  Abstandnahme von e i ­

ner Regelung für den Tabakanbau oder d i e  Kontingentregelung für 

Tabakerzeugnisse aus EU-Mitgl iedstaaten , wurden durch eine Novel­

l ierung des Tabakmonopo lgesetzes 1968 vorgenommen ( s iehe BGBl . 

Nr . 5 1 7 / 1 9 9 5 ) . 

Die Regelung des Einze lhande ls mit Tabakerz eugnissen soll mit der 

vor l iegenden Gesetz esvor lage erfo lgen . Das geltende Bundesgesetz 

über das Tabakmonopo l ( Tabakmonopolgesetz 1 9 6 8 ) würde durch d ie 

Einfügung der notwendigen Änderungen unübers ichtl ich werden . Es 

ersche int deshalb zweckmäßiger , statt e iner Nove l l ierung dieses 

Bundesgesetz es ein neues Tabakmonopolgesetz zu schaf fen , das die 

Bezeichnung Tabakmonopolgesetz 1 9 9 6  erhalten sol l .  

Das Tabakmonopolgesetz 1 9 9 6  übernimmt im wesent l ichen die Rege­

lungen , die mit der angeführten Novel l e  ( BGB1 . Nr . 5 17 / 19 9 5 )  neu 

geschaf fen wurden . Auf eine Kont ingentregelung für Tabakerzeug­

nisse aus EU-Mitg l iedstaaten wurde aber ver z i chtet , wei l  eine 

solche nur schwer administr ierbar ist und überd ies angenommen 
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werden kann , daß die im Beitrittsvertrag vorgesehenen 

" E in fuhrkontingente" ohnehin nicht errei cht werden können . 

Die bestehenden Regelungen für den Einzelhandel mit Tabakerzeug­

n issen sol len in weiten Bereichen übernommen werden . Neu i st ins­

besondere , daß die bisher der Austria Tabakwerke AG übertragenen 

Agenden im Bereich des Einzelhandels an e ine neu zu gründende Ge­

sel lscha ft ,  die keinen Bezug zur Herstel lung von oder zum Handel 

mit Tabakerzeugnissen hat , übertragen und d ie b isher in den zwi­

schen der Austr ia Tabakwerke AG und dem Bundesgremium der Tabak­

verschleißer vereinbarten a l lgemeinen Vertragsbedingungen festge­

legten Rechte und P f l ichten der Tabaktrafikanten im Gesetz gere­

gelt werden sol len . 

Dem vor liegenden Gesetzentwurf l i egt ein e i nvernehmlicher Geset­

zesvorschlag zu Grunde , der von der Austria Tabakwerke AG , dem 

Bundesgremium der Tabakverschleißer , der Zentralorganisation der 

Kriegsopfer- und Behindertenverbände Österreichs und dem Bundes­

ministerium für Arbe it und Soz iales ausgearbeitet wurde . 

Da die im Tabakmonopo lgesetz 1 9 6 8  festgelegten Vorzugsrechte der 

Kriegsopfer , der Inhaber von Amtsbescheinigungen und der Berech­

t igten nach dem Heeresversorgungsgesetz auch im Kriegsopferver­

sorgungsgesetz 1 9 5 7 , dem Opferfürsorgegesetz und dem Heersversor­

gungsgesetz verankert sind , s ind auch diese Bestimmungen entspre­

chend zu nove l l ieren . 

Gemäß Art . 5 4  B-VG hat der Nationalrat bei der Festsetzung der 

Pre ise für Monopo lgegenstände mitzuwirken . D iese Mitwirkungs­

rechte s ind im Gesetz vom 1 3 . Apri l  1 9 2 0 , StGB I . Nr . 1 8 0 , gere­

gelt . Da nach EU-recht l ichen Bestimmungen ( Art . 5 der Richt l in ie 

9 2 / 7 8 / EWG ) die Kle inverkaufshöchstpreise für Tabakerzeugnisse vom 

Hersteller bzw . Importeur für j eden Mitgliedstaat , in dem die Er­

z eugnisse in den Verkehr gebracht werden , frei bestimmt werden 
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können , sol len Tabakerz eugnisse n i cht mehr der prei sfestsetzung 

unterl iegen . 

Die Austria Tabakwerke AG hat ihre Kosten für Agenden , die im Zu­

sammenhang mit dem Einzelhandelsmonopol stehen und die nunmehr 

von e iner unabhängigen Gesel lschaft übernommen werden sol len , mit 

rund 30 Mio . S pro Jahr errechnet . Diese der neuen Gesel lschaft 

erwachsenden Kosten sol len durch " Beiträge" der Tabaktra f ikanten 

aufgebracht werden . Es werden daher dem Bund durch die geplanten 

Regelungen keine nennenswerten zusätz l ichen Kosten erwachsen . 

Die Kompetenz zur Erlassung der vorgesch lagenen bundesgesetz l i ­

ehen Rege lungen gründet s ieh auf Art . 10  Abs . 1 Z 4 B-VG . 
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Besonderer Teil 

Artikel I 

Zu § 1 :  

Der Moriopolgegenstand entspricht der geltenden Rechtslage (§  1 

TabMG 19 6 8 ) . Monopolgegenstand s ind nur Waren , die der harmoni­

s ierten Tabaksteuer unterl iegen , sowie Kau- und Schnupftabake . 

D iese Tabake s ind in der Europäi schen Union nicht Gegenstand der 

Tabaksteuerharmonisierung . 

Das Monopolgebiet entspricht dem Anwendungsgebiet im S inne des 

§ 3 Abs . 1 des Z O l lrechts-Durchführungsgesetzes . Es ergibt sich 

daher keine Änderung im räuml ichen Geltungsbereich . 

Zu § 2:  

Die Einfuhrregelung entspricht der g�ltenden Rechts lage (§  2 Ta­

bMG 1 9 6 8 ) . Es sol l nur die gewerbl iche Einfuhr aus Drittstaaten 

geregelt werden . Grund dafür i st , daß nach EU-recht l ichen Bestim­

mungen die Einbr ingung von Waren aus der Geme inschaft nicht be­

h indert werden darf und nach tabaksteuerrechtl ichen Best immungen 

die Einbringung von Tabakwaren durch Pr ivatpersonen aus Mitgl ied­

staaten für den eigenen Bedarf ohne Erhebung der Tabaksteuer in 

Österreich mögl ich ist . 

D i e  Einfuhr von Tabakerzeugnissen aus Drittstaaten so l l  grund­

sätz l ich der Austria Tabakwerke AG vorbehalten bleiben . Der Bun­

desmin ister für Finanzen hat j edoch für Tabakerz eugnisse , die 

nicht zum Handel bestimmt sind , eine Einfuhrbew i l ligung zu ertei­

len ( z .  B .  zum Erproben von Z igarettenabpackmaschinen oder für 

Ausstel lungen ) • 
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D i e  vorgesehenen E infuhrregelungen stel len auf das gemeinschaft­

l iche Z o l lrecht ab. 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit und da es sich um einen ge­

bräuchl ichen Fachausdruck handelt , wurde davon abgesehen , in den 

Gesetzestext eine Legaldefinition des Ausdrucks " Überführung in 

den z o l lrechtl ich freien Verkehr" auf zunehmen bzw. auf Artikel 4 

Z 1 6  l it. a in Verbindung mit. Artikel 7 9  des Zol lkodex 

[ Verordnung ( EWG) Nr . 2 9 1 3 / 9 2  des Rates vom 12 . Oktober 1 9 9 2  zur 

Festlegung des Zol lkodex der Gemeinschaften , AB I. EG Nr . L 3 0 2 ] 

ausdrückl ich zu verweisen . 

Zu S 3:  

Die wirtschaftl iche Verwa ltung des Tabakmonopols soll so wie bis­

her Ges e l lschaften des privaten Rechts übertragen werden . An­

ste l le der Austria Tabakwerke AG sol l  mit Traf ikangelegenhe iten 

eine neue Gesel l schaft , d ie mit der Herstel lung und dem vertr ieb 

von Tabakerzeugnissen nicht beschäftigt ist , betraut werden . 

Bei der Ausübung des Großhandels soll die Austria Tabakwerke AG 

anderen Großhändlern gle ichgeste l lt werden. Es ist demnach eine 

entgeltl iche Abgabe von Tabakerzeugnissen durch die Austria Ta­

bakwerke AG unmitte lbar an Verbraucher nicht mehr zuläss ig . 

Zu § 4 :  

Die Herstel lung von Tabakerzeugn issen soll wie bisher der Austr ia 

Tabakwerke AG vorbeha lten bleiben ( §  5 TabMG 1 9 6 8 ) . Das im Abs . 2 

geregelte Verbot , das auch im geltenden Monopolgesetz entha lten 

i st ,  soll unbefugten Eingr iffen in das Erz eugungsmonopol entge­

genwirken . Zuwiderhand lungen gegen d ieses Verbot s ind a l s  Finanz ­

vergehen nach § §  4 4  bis 4 6  des Finanz stra fgesetz es zu ahnden . 
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Zu § 5 :  

E s  s o l l  nunmehr zwischen Großhande l und Einzelhandel mit Tabaker­

z eugnissen unterschieden werden . Eine gesonderte Regelung für die 

Austria Tabakwerke AG a l s  Großhändler i st n i cht mehr vorgesehen . 

Um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern , darf ein Großhändler 

nicht g le ichzeit ig Einzelhändler sein. Verstöße gegen das Han­

deisverbot führen beim Großhändler zum Entzug der Berechtigung 

und stel l en beim Tabaktraf ikanten entweder einen Kündigungsgrund 

oder ein F inanzvergehen dar . 

Geregelt sol l  nunmehr auch der Bezug von Tabakerzeugnissen durch 

Diplomaten und internationa le Organisationen werden . Zuläs s ig ist 

we iters im Rahmen der tabaksteuerrechtl ichen Bestimmungen (wie 

schon bisher ) der Duty-free-Verkauf auf F lughäfen in F lugzeugen 

auf Donausch i ffen und die Abgabe a l s  Bordvorrat . 

Zu § 6 :  

Die Regelung über die Zulassung eines Großhändlers entspricht der 

geltenden Rechts lage ( §  9 TabMG 196 8 ) . Neu ist , daß auch die 

Austria Tabakwerke AG oder ein Konzernunternehmen dieser Gese l l­

schaft , sowe it dieses gewerbl ich Tabakerzeugnisse vertreibt , als 

Großhändler zuge lassen werden muß . 

Zur Ausübung eines Großhande ls sol len nur natürl i che oder j uri­

stische Personen und Personenvere inigungen berechtigt sein , die 

im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind. Die Verpf l ichtung zur Füh­

rung e ines steuer lagers oder die Zulassung a l s  berechtigter Emp­

fänger ist aus tabaksteuerlichen Gründen geboten , wei l  in der Re­

gel der Großhändler auch steuerschuldner der Tabaksteuer für die 

von ihm in den Verkehr gebrachten Tabakerzeugnisse sein wird . 

weiters wird die Erfül lung der gewerberechtl ichen Voraussetzungen 

ver langt . Der Ausschließungsgrund der Bet e i ligung an einer Tabak­

traf ik ist aus Wettbewerbsgründen geboten . Ein Tabaktraf ikant , 
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der mit e inem Großhandel verbunden wäre , wäre gegenüber anderen 

Tabaktraf ikanten im Vortei l . 

Zu S 7 :  

Die Regelung über die Ertei lung und Erlöschen der Bew i l l igung zum 

Großhandel entspricht der geltenden Rechtslage ( §  9 a  TabMG 1 9 68 ) . 

Die Rege lungen entsprechen im wesent l i chen den tabaksteuerrecht­

l ichen Vorschri ften über die Ertei lung von Bew i l l igungen für die 

Führung von Steuerlagern . 

Zu S 8 :  

Die Regelung über die P f lichten des Großhändlers entsprechen der 

geltenden Rechts lage ( §  9 b  TabMG 1 9 68 ) . Es sollen Wettbewerbsver­

z errungen zwischen den Großhändlern , aber auch zwischen den be­

l i eferten Tabaktraf ikanten , vermieden werden . Einerseits soll 

verhindert werden , daß ein Tabaktraf ikant durch Sonderkonditionen 

veranlaßt wird , Tabakerzeugnisse e ines bestimmten Großhändlers zu 

führen . Andererse its soll gewähr leistet werden , daß ein Tabaker­

z eugnis , das in Österreich auf den Markt gebracht wird , auch in 

ganz österreich zu den gle ichen Bedingungen a l len Tabaktraf ikan­

ten angeboten und vom Konsumenten auch gekauft werden kann . 

Da insbesondere das Einze lhande lsmonopol aus soz ia len Gründen 

aufrechterhalten werden sol l ,  soll die Abgabe von Tabakerzeugnis­

sen durch Großhänd ler an Verbraucher grundsät z l ich nicht zulässig 

sein . Nicht beschränkt s ind j edoch der Handel mit anderen Groß­

händlern , der Handel mit anderen Mitg l iedstaaten und Drittstaaten 

und d ie Abgabe an Verbraucher im Inland , wenn eine tabaks teuer­

fre ie Abgabe zuläss ig ist ( z .  B .  an Diplomaten oder der Verkauf 

in Duty-free-shops ) . 

Großhändler haben den Tabaktraf ikanten gemäß § 3 8  e ine f ixe Han­

delsspanne e inzuräumen . 
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Die im Abs . 7 vorgesehene Verpf l ichtung zur Ausstel lung von Bele­

gen l iegt sowohl im Monopolinteresse ( Einha ltung des Lieferprei­

ses ) als auch im steuerl ichen Interesse , da der Großhändler in 

der Regel auch steuerschuldner der Tabaksteuer ist . 

Zu § 9 :  

Die Regelung über Kleinverkaufspreise soll e inerseits sicherste l­

len , daß den tabaksteuerrechtl ichen Vorschri ften entsprochen wird 

- Bemessungsgrundlage der Tabaksteuer ist der Verkaufspreis an 

Verbraucher - und andererse its gewährleisten , daß für das Mono­

polgebiet e inheitliche Preise ge lten . 

Zu § 10 : 

Die Regelung über die Geschä fts- und Lieferbedingungen entspr icht 

der geltenden Rechts lage ( §  9 c  TabMG 1 9 68 ) . 

Es ist vorgesehen , daß j eder Großhändler a l lgemeine Geschäfts­

und Lieferbedingungen zu erlassen hat . Abs . 1 enthält e ine Auf­

z ählung j ener Bestimmungen , die in den Bedingungen enthalten sein 

müssen . Die Geschä fts- und Lieferbedingungen können noch we itere 

Einzelheiten regeln . 

Durch die vorgesehenen Geschäfts- und Lieferbed ingungen sol l 

ebenfal l s  gewährleistet werden , daß die Tabaktraf ikanten nicht zu 

unterschiedlichen Konditionen be liefert werden . 

Werden keine Geschäfts- und Lieferbedingungen erlassen oder ent­

sprechen s ie nicht den geset z l ichen Regelungen , ist gemäß § 6 

Abs . 2 Z 6 die Bew i l l igung zum Großhandel nicht zu erteilen .  Wer­

den sie nach der Erte i lung der Bewi l l igung so abgeändert , daß sie 

den geset z l ichen Regelungen nicht mehr entsprechen , wäre die Be-
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w i l ligung zum Großhandel gemäß § 7 Abs . 5 Z 1 oder 2 zu widerru­

fen . 

Zu S 1 1 : 

D i e  Meldep f l ichten entsprechen der geltenden Rechtslage ( §  11a 

TabMG 1 9 68 ) . 

Die angeführten Meldepf lichten d ienen insbesondere zur Ermitt lung 

von stat istischen Daten , die im Monopol interesse ( z .  B .  Gesamtab­

satz an Tabakerz eugnissen , Durchschnittsabsatz der Tabaktraf iken , 

Erlös aus den Handel sspannen) und im steuerl i chen Interesse 

( z .  B .  gängigste Preisklasse , schätzung des steueraufkommens nach 

abgesetzten Produkten ) gelegen s ind . 

Zu 5 12 : 

Die Regelung über d ie Verwertung von Tabakerzeugnissen entspricht 

der geltenden Rechts lage ( §  11 TabMG 1 9 6 8 ) . Neu ist , daß auch die 

Verwertung von verfallenen oder an den Bund preisgegebenen Tabak­

erz eugnissen gerege lt werden sol l . 

Im Fal le eines freihändigen Verkaufs ge lten nicht die kundgemach­

ten Verkauf spreise . 

Zu 55 1 3  und 1 5 : 

Die derzeit auf dem Gebiet des Einzelhandels der Austria Tabak­

werke AG übertragenen Monopolagenden sol len entsprechend der Auf­

lagen in Artikel 7 1  der Be itr ittsakte einer unabhängigen stelle 

übertragen werden . 

Die Errichtung des Unternehmens in Form einer Ges e l lschaft mit 

beschränkter Ha ftung ( und nicht a ls AG ) dient primär dazu , dem 

Bundesminister für Finanzen als Auf s ichtsbehörde das Wei sungs-
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recht gegenüber der Geschäftsführung zu s i chern . Mit der Gründung 

der GmbH tritt d iese die Rechtsnachfolge nach der Austria Tabak­

werke AG an . 

Zu § 16 : 

D i e  Kdsten der Gesel lschaft sol len durch kostendeckende Entgelte 

f inanz iert werden , und zwar im Einzelf a l l  durch best immte Lei ­

stungen ( z .  B .  Errichtung e ines Tabakwarenautomaten oder Bestel­

lung zum Tabaktraf ikanten) und generel l  durch umsatzabhängige 

Be iträge der bestel lten Tabaktraf ikanten . Aus ökonomischen Grün­

den ist vorgesehen , daß die umsatzabhängigen Be iträge von den 

Großhändlern einzubeha lten und an die Gese l lschaft abzuführen 

s ind . 

Zu § 17 : 

Auf Grund der Anz ahl der Tabaktraf ikanten ( rund 1 0 . 0 0 0 )  ist der 

Einsatz einer automationsunterstützen Datenerfassung und Daten­

übertragung er forder lich . 

Zu § 18 : 

Insbesondere zur Prüfung der Angaben der Tra f ikwerber ist eine 

Unterstützung von anderen Stel len erforderl ich ( z .  B .  Grad der 

Beh inderung , Grad der Bedürftigkeit oder Auskünfte der Melde- , 

Straf- und Gewerbebehörden ) . 

Zu § 19 : 

Der Neuerrichtungsbeirat entspr icht dem im § 1 7  Abs . 2 TabMG 1 9 6 8  

vorgesehenen Be irat . Er hat insbesondere bei der Neuerrichtung 

und Ver legung von Tabaktraf iken mitzuwirken ( s iehe auch Erläute­

rungen zu § 2 4 ) . 
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Zu § 20 : 

Die Besetzungskommiss ion entspricht der im § 2 8  TabMG 1 9 6 8  vorge­

sehenen Kommission. Ihr obl iegt insbesondere d ie Auswahl des zu 

bestel lenden Tabaktraf ikanten unter den Bewerbern ( s iehe auch Er­

l äuterungen zu § 3 2 ) .  

Zu § 21 : 

D i e  Besetzungsoberkommiss ion entspricht dem im § 3 2  Abs. 3 TabMG 

1 9 6 8  vorgesehenen Besetzungsbe irat . Ihr kommt nur beratende Funk­

tion zu . 

Zu § 22: 

D i ese Bestimmungen regeln das Verfahren . Sie entsprechen im we­

sent l ichen den geltenden Regelungen . 

Zu § 23: 

D i e  Unterg l iederung der Tabaktraf iken in �abakfachgeschäfte und 

Tabakverkaufsste l len entspr icht der geltenden Eintei lung im § 1 5  

Abs . 2 TabMG 1 9 6 8  i n  selbständige und nichtselbständige Tabaktra­

f iken . Neu ist , daß im Gegensatz zur ge ltenden Rechts lage im Ge­

setz angeführt wird , welche Dienstleistungen in e inem Tabakfach­

geschäft erbracht und we lche Nebenartikel verkauft werden dürfen. 

B isher war dies in den al lgeme inen Vertragsbedingungen gerege lt . 

D i e  Zulassung weiterer Waren und Dienstleistungen ist im Einver­

nehmen mit der Interessenvertretung der Tabaktraf ikanten mög l ich .  

Maßgebend dafür , ob e ine Tabaktra f ik a l s  Tabakfachgeschäft oder 

a l s  Tabakverkaufsste l le behande lt wird , i st der Bestel lungsver­

trag. 
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Zu § 24 : 

Die Rege lungen entsprechen im wesentlichen der bisherigen Rechts­

lage ( §  17 TabMG 1 9 68 ) . 

Die Neuerrichtung und die Verlegung einer Tabaktraf ik kann s ich 

auf die Absatz - und Ertragsverhältnisse bestehender Traf iken in 

erhebl ichem Maße auswirken . Es i st daher vorgesehen , 'daß nicht 

nur geprüft wird , ob die Neuerrichtung oder die standortverlegung 

notwendig i st ,  sondern auch , ob und in welchem Maße die wirt­

schaftliche Existenz benachbarter Tabaktraf ikanten beeinträchtigt 

werden könnte . 

Zu § 25 : 

Die Rege lung über die Ausschreibung entspricht im wesentl ichen 

der geltenden Rechts lage ( §§ 2 2  und 2 3  TabMG 1 9 68 ) . 

So wie bisher sol l  der Besetzung einer Tabaktraf ik ,  von wenigen 

Fäl len abgesehen , e ine öffentl iche Ausschreibung vorangehen. Die 

Ausschreibung hat zu unterbleiben , wenn eine frei gewordene Ta­

baktra f ik an einen Angehörigen des bisher igen I nhabers vergeben 

werden so l l  oder wenn die Beste l lung zum Tabaktraf ikanten nur 

vorl äufig erfolgt . Wenn eine der im § 2 5  Abs. 7 aufgez eigten Vor­

schr i ften zutr i f ft , ist eine Ausschreibung nicht erforder l ich , 

s ie kann j edoch vorgenommen werden. 

Zu § 26 : 

Diese Rege lung s o l l  im Hinbl ick auf eine stärkere Berücks ichti ­

gung der Auswahlkriter ien unter mehreren bevorzugten Bewerbern 

geschaf fen werden . Dies entspricht in vielen Fä l len bere its der 

Praxis . 
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Zu  § 2 7: 

Die Regelungen entsprechen im wesentl i chen der geltenden Rechts­

lage ( §  24 TabMG 1 9 68 ) . Es erfolgt e ine Anlehnung an die Termino­

log i e  der Gewerbeordnung . Als neuer Aussch l ießungsgrund wurde 

Abs . 1 Z 8 aufgenommen , wonach e ine Verf lechtung mit e inem Groß­

händ ler ausgeschlossen sein sol l .  

Im I nteresse einer klaglosen Versorgung mit Tabakerz eugni ssen muß 

von den Bewerbern um e ine Tabaktraf ik verlangt werden , daß s ie 

die erforderl iche Befähigung und Vertrauenswürdigkeit bes itzen 

und auch über e in geeignetes Geschäfts lokal verfügen . Bei Zwei­

f e ln , ob ein Bewerber geeignet ist bzw . die geset z l ichen Voraus­

setzungen erfü l lt ,  wird die Monopolverwaltung GmbH. entsprechende 

Untersuchungen anzustel len haben . 

Die Aussch l ießungsgründe s o l len auch für j uristische Personen 

gelten , soweit dies vom Tatbestand her mögl ich ist . 

Zu § 28 : 

Diese Bestimmung regelt das Bewerbungsverfahren . 

Zu § 29 : 

Die Regelungen entsprechen im wesent lichen der geltenden Rechts­

lage ( §  25 Abs . 1 TabMG 19� 8 ) . 

Neu ist , daß ab einem Zeitraum von fünf Jahren vor Erreichung des 

gesetz lichen Pensionsa lters kein Vorzugsrecht mehr besteht ; bis­

her wurde auf das 6 5 . Lebensj ahr abgestel lt . 

Be i der Vergabe von Tabaktraf iken sollen Opferbefürsorgte , 

Kriegs- und Heeresopfer und deren Hinterbl iebene sowie begün-
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stigte Behinderte i m  S inne des § 2 des Behinderteneinstellungsge­

setz es und nahe Angehörige von Tabaktrafikanten vor anderen Be­

werbern zum Zuge kommen. Hiefür s ind einerse its Gesichtspunkte 

der öffent l ichen Fürsorge maßgebend , andererseits soll in Fäl len, 

in denen der I nhaber eines Tabakfachgeschäftes stirbt oder seinen 

Beruf infolge Alters oder Krankheit aufgibt , d i e  Tabaktraf ik den 

nächsten Angehörigen erhalten bleiben , wenn sonst deren w irt­

schaftl iche Exi stenz wesentl i ch erschwert wäre . 

Zu § 30: 

D i e  Regelungen entsprechen im wesent l i chen der geltenden Rechts­

lage ( §  2 5  Abs . 3 TabMG 19 6 8 ) . 

Zu § 31 : 

Die Rege lungen entsprechen im wesentl ichen der geltenden Rechts­

lage ( §  2 6  TabMG 1 9 68 ) , es wurden j edoch die Voraussetzungen ver­

schärft . 

Neu i st , daß Schwiegerk inder n icht mehr zum bevorzugten Personen­

krei s  gehören und Wah lkinder nur mehr dann , wenn d ie Adoption vor 

Aufnahme der Beschä ftigung in der Tabaktra f ik erfolgte . weiters 

wird nunmehr e ine fünf j ährige Beschäftigung des Trafikwerbers in 

der Tabaktraf ik ver langt , derzeit ist nur e ine e inj ährige vorge­

sehen. Personen , die innerha lb von fünf Jahren das gesetz liche 

Pens i onsalter erreichen , kommt kein Vorzugsrecht mehr zu . Dies 

entspricht der Rege lung be i den sonst vorzugsberechtigten . 

Zu § 32: 

Die Regelungen entsprechen im wesentl i chen der geltenden Rechts­

lage ( §  28 Abs . 1 sowie §§ 3 0 ,  3 1 ,  3 3  und 3 5  TabMG 1 9 68 ) . 
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B e i  der Vergabe von Tabaktrafiken muß auf die Monopol i nteressen , 

die I nteressen der I nhaber bestehender Tabaktra fiken und die ge­

setz l i chen Vorzugsrechte Bedacht genommen werden. Wegen der Ver­

sCh iedenartigkeit der zu beachtenden Ges ichtspunkte sollen die 

Tabaktraf ikanten in der Regel von e iner Besetzungskommiss ion aus­

gewählt werden , in der d i e  maßgebl i chen an der Besetzung von Ta­

baktraf iken i nteress ierten ste l l en vertreten s ind . 

In den Fäl len , in denen e ine Tabaktra f ik nur bef r istet vergeben 

werden sol l ,  ist ein abgekürztes Verfahren ohne Befassung der Be­

setzungskommiss ion vorgesehen . 

Bei der vor läuf igen Bestel lung e ines Tabaktraf ikanten , d ie im In­

teresse einer ununterbrochenen Weiterführung e iner Tabaktra f ik 

gelegen i st ,  ist d ie Besetz ungskommission ebenfa l ls n i cht zu be­

fassen . 

Zu § 33: 

D i e  Regelung entspricht im wesentl ichen der geltenden Rechtslage 

( §  3 2  TabMG 1 9 6 8 ) . 

In den Fäl len , in denen mehrere zu berücks icht igende Anbote abge­

geben wurden , wird j enen Bewerbern , die nicht zum Zuge gekommen 

s ind ,  sowie dem Mitgl ied der Monopolverwa ltung GmbH in der Beset­

zungskommiss ion d ie Mög l i chkeit e ingeräumt , den Besetzungsfa l l  

durch d i e  Monopolverwaltung GmbH überprüfen zu lassen . Die Ge­

sel lschaft hat vor ihrer Beschlußfassung die Besetzungsoberkom­

miss ion zu höhren . 

Zu § 3 4 :  

D iese Regelung entspricht im wesent l ichen der geltenden Rechts­

lage ( §  3 4  TabMG 1 9 6 8  und Regelungen aus den Al lgemeinen Ver­

tragsbedingungen für Tabaktraf ikanten ) .  
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Der Bestel lungsvertrag wird zwischen der Monopolverwaltung GmbH 

und dem Tra f ikwerber abgeschlossen und regelt die Rechte und 

P f li chten der beiden Vertragsparteien a l s  z ivi lrechtl iches Ver­

hältn i s . Die Ausstel lung einer monopolbehördl ichen Verschleißbe­

w i l l igung durch den Bundesminister für F inanzen ( §  13 TabMG 1 9 6 8 ) 

ist nicht mehr vorgesehen , wei l  e ine solche Bew i l l igung unmittel­

bar kein Recht begründet hat . 

Die Verletzung der nach Abs . 4 im Bestel lungsvertrag angeführten 

Verpf l ichtungen kann zur Kündigung des Bestel lungsvertrages füh­

ren . 

Zu § 35 : 

Die Regelungen entsprechen inha ltl ich im wesentlichen der gelten­

den Rechts lage ( §  16 TabMG 1 9 68 der die geset z l iche Regelung der 

Allgemeinen Vertragsbedingungen enthält und die entsprechenden 

Rege lungen in den Allgemeinen Vertragsbedingungen) .  

Neu s ind insbesondere der Künd igungsgrund bei nicht z eitgerechter 

Bez ahlung des Entgeltes und daß in bestimmten Fäl len der Kündi­

gung e ine Verwarnung vorauszugehen hat . Letztere soll verhindern , 

daß bereits be i geringen Vertragsverleztungen ( z .  B .  Nichteinha l­

ten der Öf fnungszeiten ) ein Kündigungsverfahren e ingeleitet wer­

den muß und bewirken , daß bei Verdacht von groben Vertragsverlet­

zungen ( z .  B .  Annahme oder Gewährung von Provis ionen) dem Trafi­

kanten durch d i e  Künd igungsandrohung die Konsequenzen einer all­

f ä l l igen Vertragsverletzung bewußt werden . 

Wenn die Best immungen des Abs . 2 Z 1 bis 4 auch neu formul iert 

wurden , ergeben s i ch aus ihnen inha ltl ich kaum Änderungen zur 

geltenden Rechtslage . 
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Zu S 36 : 

Diese Regelungen entsprechen zum Tei l  der geltenden Rechtslage 

( Al lgemeine Vertragsbedingungen für Tabaktrafikanten ) . 

Ver letzungen d ieser Verpfl ichtungen können zur Kündigung durch 

die Monopolverwaltung GmbH führen. 

Zu S 37: 

Di�se Regelungen entsprechen zum Tei l  der geltenden Rechts lage 

( A l lgemeine Vertragsbedingungen für Tabaktra f ikanten ) .  

Zu S 38 : 

Die Handel sspannen werden der z e it von der Austria Tabakwerke AG 

nach Anhörung des Bundesgremiums der Tabakverschleißer bestimmt 

( §  1 5  Abs . 3 TabMG 1 9 68 ) . 

Nunmehr sol len die Hande lsspannen im Gesetz festg.elegt werden , 

und zwar in Höhe der derzeit von der Austr ia Tabakwerke AG fest­

gelegten Sätze . Berechnungsgrundlage der Tabaksteuer sol I der 

Nettopreis sein , es wird demnach bei einer Änderung des Umsatz ­

oder der Tabaksteuersätze ke ine neue Festsetzung der Spannen er­

forder l i ch .  Es s ind grundsätz l ich f i xe spannensätze vorgesehen . 

Für niedr igpreis ige Z igaretten s ind aus Gründen der sicherung des 

E inkommens der Tabaktraf ikanten Mindestspannensätz e  vorgesehen. 

Der Bundesminister für Finanzen hat aus Interesse der Rechtss i ­

cherheit d i e  j ewei l ige Preisklasse , d i e  für d i e  M indestspannenbe­

rechnung maßgebl i ch ist , zu veröffent l ichen . 

Zu S 39 : 

Die Regelungen entsprechen der geltenden Rechts lage ( A l lgemeine 

Vertragsbedingungen ) . 
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Die Werbung für Tabakerz eugnisse i st der z e it grundsätz l ich i m  Ta­

bakgeset z geregelt. D iese Bestimmungen sollen durch das Tabakmo­

nopolgesetz nicht berührt werden. 

Die vorgesehenen Werbebeschränkungen d ienen der Abs icherung des 

Gebi etsschutz es einer Tabaktrafik und sollen verhindern , daß 

durch Werbemaßnahmen der Kundenkre i s  einer Tabaktraf ik beeinf lußt 

wird. 

Zu § 40 : 

Die Regelungen entsprechen im wesentlichen der geltenden Rechts­

lage ( §  37 TabMG 1 9 68 ) . 

Wie bisher sol len Gastgewerbetreibende zum Verkauf von Tabaker­

z eugnissen an ihre Gäste berechtigt sein . Werden an e inem stand­

ort neben gastgewerblichen auch andere Tätigkeiten ausgeübt , müs­

sen die Betriebsräume , in denen die gastgewerbl iche Tätigkeit 

ausgeübt wird , den Charakter eines Gastgewerbebetr iebes aufwei ­

sen . Da Tabakerzeugnisse nur a n  Gäste abgegeben werden dürfen , 

besteht für den Fal l ,  daß ein Gewerbetreibender zwar über eine 

der genannten Gewerbeberechtigungen für Gastgewerbe verfügt , sie 

aber nicht ausübt , ke ine Berechtigung zum Verkauf von Tabaker­

zeugnissen . 

Neu ist , daß Gastgewerbetreibende verpflichtet werden , z ehn Pro­

z ent über den Kleinverkaufspre isen zu verkaufen . Es sol l  dadurch 

verhindert werden , daß Gastgewerbetreibende durch Ver z icht auf 

einen Preisaufschlag Tabaktraf iken Konkurrenz machen . 

soweit der Verkauf von Tabakerz eugnissen in Gaststätten s ich im 

Rahmen dieser Regelungen bewegt , ist dieser Handel mit Tabaker­

z eugni ssen erlaubt ; wird dieser Rahmen überschritten , l i egt ein 

verbotener Hande l mit Tabakerzeugnissen vor . 
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Z u  S 41 : 

D i e  Regelung im Abs . 1 entspricht im wesentlichen der ge ltenden 

Rechts l age ( §  10 TabMG 1 9 6 8 ) . Gemäß § 13 Abs . 3 Z 3 bzw . § 1 4 a  

Abs. 2 Z 3 des Abgabenverwaltungsorgani sati onsgesetz es obl i egt 

die Vol l z iehung der Monopolvorschri ften bzw . d i e  Vornahme von 

Maßnahmen in Monopolangelegenheiten im Rahmen der amtlichen Auf­

s icht den Zol lämtern. 

Die im Abs. 1 bez e ichneten Vorschr i ften der Bundesabgabenordnung 

regeln die Befugnisse , die den Abgabenbehörden bei der Ausübung 

der Nachschau zustehen. 

Die dem Bundesminister für Finanzen unterstel lten Abgabenbehörden 

s ind die Finanzämter , die Zollämter und die Finanz landesdirektio­

nen. 

Zu S 42: 

Diese Rege lung entspr icht im wesent l ichen dem § 3 8  TabMG 1 9 6 8 .  

Die § §  4 4  bis 4 6  d e s  Finanz strafgesetzes sehen die Ahndung vor­

sätz l icher und fahr läss iger Eingr iffe in Monopolrechte sowie der 

Monopolhehlerei vor. § 4 4  Abs. 1 l it. b FinstrG , der unter an­

derem d i e  Ver letzung der in den Tabakmonopolvorschr iften entha l­

tenen Verbote des Hande ls mit Monopolgegenständen behandel t ,  

s ieht e ine Ausnahme für den Handel mit den von der Monopolverwa l­

tung ( Austria Tabakwerke AG ) in den Verkehr gebrachten Tabaker­

z eugnissen vor. Ein so lcher unbefugter Verkauf ist gemäß § 3 8  Ta­

bMG 1 9 6 8  a l s  Finanzordnungswidrigkeit zu ahnden. Da nunmehr Taba­

kerzeugnisse auch durch andere Großhändler a l s  die Austria Tabak­

werke AG in den Verkehr gebracht werden dürfen , i st die Unter­

sche idung nach der Herkunft der Tabakerz eugnisse bei der f inanz­

strafrecht l i chen Beurte i lung nicht mehr s innvol l. Es besteht da­

her die Abs icht , im Zuge einer Nove l l ierung des § 4 4  Abs . 1 l it .  
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a des Finanzstrafgesetz es bei der strafrecht l i chen Beurtei lung 

auf die Versteuerung der Tabakerz eugnisse abzustel len . 

Zu § 4 5 :  

D i e  Festsetzung der Inlandverschleißpreise für Monopolgegenstände 

bedarf nach dem Gesetz vom 1 3 .  Apri l  19 2 0 ,  StGB l . Nr . 1 8 0 , der 

Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates . Wie bereits im 

a llgemeinen Tei l  der Erläuterungen ausgeführt wird , ist auf Grund 

von EU-rechtl i chen Bestimmungen eine PreiSfestset zung für Tabak­

erz eugnisse unzulässig . 

Zu § 46 : 

Die Übergangsregelung des Abs . 1 soll gewähr le i sten , daß die be­

stehenden Beste l lungsverträge aufrecht bleiben. Für das Erlöschen 

dieser Verträge gelten j edoch d ie Bestimmungen dieses Bundesge­

set zes . 

Die Übergangsregelung des Abs . 4 soll gewährleisten , daß die der­

zeit von der Monopolverwaltung betriebenen Geschäfte ohne großen 

wirtschaftlichen Schaden liqu id iert werden können . 

Die Übergangsregelung des Abs . 5 ermögl icht , daß a l lenfal ls 

Schwiegerkinder , die derzeit a l s  Angehörige ein Vorzugsrecht ge­

nießen im Jahr 1 9 9 6  al lenfa l l s  noch ein Vorzugsrecht genießen . 

Zu Artikel 1 1  b i s  IV 

Die Änderungen s ind aufgrund der in diesen gesetz l ichen Vor­

schr iften enthaltenen Verweise auf das Tabakmonopolgesetz 1 9 6 8  

erforderl ich . 

I n  f o rme l le r  Hin s i ch t  w i rd beant ragt , d i e se n  An t r ag un t e r  Ve r z icht 
a u f  d i e  E r s te Le s un g  dem Bud ge t aus s chuß z u z uwe i s e n . 
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